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I 

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EG) Nr. 706/2009 DER KOMMISSION 

vom 5. August 2009 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Gemü
se ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 6. August 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 5. August 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MK 29,6 
XS 22,4 
ZZ 26,0 

0707 00 05 MK 23,0 
TR 111,0 
ZZ 67,0 

0709 90 70 TR 105,5 
ZZ 105,5 

0805 50 10 AR 65,3 
UY 64,9 
ZA 66,2 
ZZ 65,5 

0806 10 10 EG 154,0 
MA 134,3 
TR 148,9 
ZA 127,3 
ZZ 141,1 

0808 10 80 AR 109,4 
BR 62,0 
CL 83,4 
CN 96,2 
NZ 92,0 
US 93,5 
ZA 80,8 
ZZ 88,2 

0808 20 50 AR 79,7 
AU 112,1 
CL 74,1 
TR 143,1 
ZA 88,5 
ZZ 99,5 

0809 20 95 TR 309,1 
US 368,0 
ZZ 338,6 

0809 30 TR 141,9 
ZZ 141,9 

0809 40 05 BA 39,5 
IL 142,4 

ZZ 91,0 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 707/2009 DER KOMMISSION 

vom 5. August 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen 
Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen im Hinblick auf die Aktualisierung der 

Datenanforderungen 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 betref
fend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des in
ternationalen Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitio
nen ( 1 ), insbesondere auf Artikel 10, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 wurde ein ge
meinsamer Rahmen für die systematische Erstellung einer 
gemeinschaftlichen Statistik der Zahlungsbilanz, des in
ternationalen Dienstleistungsverkehrs und der Direkt
investitionen geschaffen. 

(2) Aufgrund der wirtschaftlichen und technischen Entwick
lungen im Bereich der Zahlungsbilanz müssen die Daten
anforderungen regelmäßig aktualisiert und die in der Ver
ordnung (EG) Nr. 184/2005 festgelegten Gliederungsebe
nen angepasst werden. 

(3) Mit dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 1161/2005 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 
über die Erstellung von vierteljährlichen nichtfinanziellen 
Sektorkonten ( 2 ) ist ein Bedarf an zusätzlichen Zahlungs
bilanzstatistiken entstanden. 

(4) Um die Genauigkeit der Aggregate für Einkommen und 
Leistungsbilanz auf Gemeinschaftsebene zu verbessern 
und die Konsistenz zwischen dem Aggregationsverfahren 
für Erträge aus Wertpapieranlagen (Leistungsbilanz) und 
Ströme von Wertpapieranlagen (Kapitalbilanz) sowie die 
Konsistenz zwischen den Berechnungen der Europäischen 
Kommission (Eurostat) und denen der Europäischen Zen
tralbank (EZB) zu gewährleisten, müssen die Datenanfor

derungen in Tabelle 1 „Euroindikatoren der Zahlungs
bilanz“ und Tabelle 2 „Vierteljährliche Zahlungsbilanzsta
tistiken“ in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 
geändert werden. 

(5) Der Beitritt Bulgariens und Rumäniens zur Europäischen 
Union und die Einführung des Euro in Slowenien, Zy
pern, Malta und der Slowakei machen entsprechende Än
derungen in Tabelle 6 „Ebenen der geografischen Aufglie
derung“ in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 
erforderlich. 

(6) Nach dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen 
Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des 
Rates sowie einiger Verordnungen der EG über be
stimmte Bereiche der Statistik ( 3 ) müssen die Ebenen 
der Wirtschaftszweigaufgliederung in Tabelle 7 „Ebenen 
der Aufgliederung nach Wirtschaftszweigen“ in Anhang I 
der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 angepasst werden. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ste
hen im Einklang mit der Stellungnahme des durch die 
Verordnung (EG) Nr. 184/2005 eingesetzten Zahlungs- 
bilanzausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 wird gemäß dem 
Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 5. August 2009 

Für die Kommission 

Joaquín ALMUNIA 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 wird wie folgt geändert: 

1. Ab dem ersten Berichtszeitraum im Jahr 2009 erhält Nummer 1 folgende Fassung: 

„1. Euroindikatoren der Zahlungsbilanz 

BOP EUR 
Euroindikatoren 

Frist: t + 2 Monate ( 1 ) 
Periodizität: vierteljährlich 
Erster Berichtszeitraum: 1. Quartal 2009 

Einnahmen Ausgaben Saldo 

Leistungsbilanz 

Waren Extra-EU Extra-EU Extra-EU 

Dienstleistungen Extra-EU Extra-EU Extra-EU 

Einkommen 

— Erwerbseinkommen Extra-EU Extra-EU Extra-EU 

— Vermögenseinkommen 

— Direktinvestitionen Extra-EU Extra-EU Extra-EU 

— Wertpapieranlagen Extra-EU Welt 

— Sonstige Investitionen Extra-EU Extra-EU Extra-EU 

Laufende Übertragungen Extra-EU Extra-EU Extra-EU 

( 1 ) t = Berichtszeitraum (Jahr oder Quartal).“ 

2. Ab dem ersten Berichtszeitraum im Jahr 2009 erhält Nummer 2 folgende Fassung: 

„2. Vierteljährliche Zahlungsbilanzstatistiken 

BOP Q 
Vierteljährliche Daten 

Frist: t + 3 Monate 
Periodizität: vierteljährlich 
Erster Berichtszeitraum: 1. Quartal 2009 

Einnahmen Ausgaben Saldo 

I. Leistungsbilanz Welt Welt Welt 

Waren Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Dienstleistungen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Transportleistungen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Reiseverkehr Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Kommunikationsleistungen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Bauleistungen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Versicherungsdienstleistungen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Finanzdienstleistungen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

EDV- und Informationsdienstleistungen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Patente und Lizenzen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistun
gen 

Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Dienstleistungen für persönliche Zwecke, Kultur 
und Freizeit 

Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Regierungsleistungen a.n.g. Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1
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BOP Q 
Vierteljährliche Daten 

Frist: t + 3 Monate 
Periodizität: vierteljährlich 
Erster Berichtszeitraum: 1. Quartal 2009 

Einnahmen Ausgaben Saldo 

Einkommen Welt Welt Welt 

Erwerbseinkommen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Vermögenseinkommen Welt Welt Welt 

— Direktinvestitionen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Erträge aus Beteiligungen ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Dividenden und ausgeschüttete Ge
winne 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Reinvestierte Gewinne und nicht aus
geschüttete Gewinne 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Erträge aus Forderungen (Zinsen) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

— Wertpapieranlagen Ebene 1 Welt 

Erträge aus Beteiligungen ( 1 ) Welt 

Erträge aus Schuldverschreibungen (Zin
sen) 

( 1 ) Welt 

— Sonstiges Vermögenseinkommen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Zinsen nach BPM5 (nicht um FISIM berei
nigt) 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Vermögenseinkommen aus Versicherungs
verträgen 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sonstige ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Nachrichtlich — Einkommen 

Vermögenseinkommen — Zinsen SNA93 (um 
FISIM bereinigt) 

( 1 ) Welt 

Wert der FISIM ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Vermögenseinkommen — Zinsen BPM5 
(nicht um FISIM bereinigt) 

( 1 ) Welt 

Vermögenseinkommen — außer Zinsen ( 1 ) Welt 

Laufende Übertragungen Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Staat ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Gütersteuern ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sonstige Produktionsabgaben ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Gütersubventionen ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sonstige Subventionen ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Einkommen- und Vermögensteuern ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sozialbeiträge ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Monetäre Sozialleistungen ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sonstige laufende Transfers des Staates a.n.g. ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sonstige Sektoren ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Überweisungen von Gastarbeitern ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )

DE 6.8.2009 Amtsblatt der Europäischen Union L 204/5



BOP Q 
Vierteljährliche Daten 

Frist: t + 3 Monate 
Periodizität: vierteljährlich 
Erster Berichtszeitraum: 1. Quartal 2009 

Einnahmen Ausgaben Saldo 

Sonstige private Transfers ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Gütersteuern ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sonstige Produktionsabgaben ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Gütersubventionen ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sonstige Subventionen ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Einkommen- und Vermögensteuern ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sozialbeiträge ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Monetäre Sozialleistungen ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Nettoprämien für Schadenversicherungen ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Schadenversicherungsleistungen ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Sonstige laufende Übertragungen sonstiger 
Sektoren a.n.g. 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Zunahme betrieblicher Versorgungsansprü
che 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

II. Vermögensübertragungsbilanz Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Vermögenstransfers ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Vermögenswirksame Steuern ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Investitionszuschüsse und sonstige Ver
mögenstransfers 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Nettozugang an nichtproduzierten Ver
mögensgütern 

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Nettoforderungen Nettoverbindlichkeiten Saldo 

III. Kapitalbilanz 

Direktinvestitionen Ebene 1 

im Ausland Ebene 1 

— Beteiligungskapital Ebene 1 

— reinvestierte Gewinne Ebene 1 

— sonstige Anlagen Ebene 1 

im Inland Ebene 1 

— Beteiligungskapital Ebene 1 

— reinvestierte Gewinne Ebene 1 

— sonstige Anlagen Ebene 1 

Wertpapieranlagen Ebene 1 Welt 

Finanzderivate Welt 

Übriger Kapitalverkehr Ebene 1 Ebene 1 Ebene 1 

Amtliche Währungsreserven Welt 

IV. Restposten Welt 

( 1 ) Welt, Intra-EU, Extra-EU, Intra-Eurogebiet, Extra-Eurogebiet, Institutionen der EU.“
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3. Nummer 6 wird wie folgt geändert: 

a) in der Tabelle wird die Spalte „Ebene 1“ wie folgt geändert: 

i) die Angabe „D3 EU-25 (Intra-EU-25)“ wird durch die Angabe „V1 EU-27 (Intra-EU-27)“ ersetzt, 

ii) die Angabe „D5 Extra-EU-25“ wird durch die Angabe „V2 Extra-EU-27“ ersetzt, 

iii) die Angabe „Z8 Extra-EU-25 nicht aufgegliedert“ wird durch die Angabe „Z8 Extra-EU-27 nicht aufgegliedert“ 
ersetzt; 

b) in der Tabelle wird die Spalte „Ebene 2“ wie folgt geändert: 

i) die Angabe „D3 EU-25 (Intra-EU-25)“ wird durch die Angabe „V1 EU-27 (Intra-EU-27)“ ersetzt, 

ii) die Angabe „D5 Extra-EU-25“ wird durch die Angabe „V2 Extra-EU-27“ ersetzt, 

iii) die Angabe „BG Bulgarien“ wird gestrichen, 

iv) die Angabe „RO Rumänien“ wird gestrichen, 

v) die Angabe „Z8 Extra-EU-25 nicht aufgegliedert“ wird durch die Angabe „Z8 Extra-EU-27 nicht aufgegliedert“ 
ersetzt; 

c) in der Tabelle wird die Spalte „Ebene 3“ wie folgt geändert: 

i) die Angabe „CS Serbien und Montenegro“ wird gestrichen, 

ii) nach der Angabe „MD Republik Moldau“ wird die Angabe „ME Montenegro“ eingefügt, 

iii) nach der Angabe „QA Katar“ wird die Angabe „RS Serbien“ eingefügt. 

4. Mit Beginn der jährlichen Datenübermittlung im Jahr 2011 erhält Nummer 7 folgende Fassung: 

„7. Ebenen der Aufgliederung nach Wirtschaftszweigen 

Ebene 1 Ebene 2 NACE Rev. 2 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI Abschnitt A 

BERGBAU UND GEWINNUNG 
VON STEINEN UND ERDEN 

BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN 
UND ERDEN 

Abschnitt B 

Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Erbringung von 
Dienstleistungen für den Bergbau und für die Ge
winnung von Steinen und Erden 

Abteilungen 06, 09 

VERARBEITENDES GEWERBE/ 
HERSTELLUNG VON WAREN 

VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG 
VON WAREN 

Abschnitt C 

Nahrungs- und Futtermittel, Getränke und Tabak Abteilungen 10, 11, 12 

Textil- und Holzgewerbe INSGESAMT Abteilungen 13, 14, 16, 
17, 18 

Textilien und Bekleidung Abteilungen 13, 14 

Holz, Papier- und Druckgewerbe Abteilungen 16, 17, 18 

Mineralöl, chemische und pharma
zeutische Erzeugnisse, Gummi- und 
Kunststoffwaren 

Mineralöl, chemische und pharmazeutische Erzeug
nisse, Gummi- und Kunststoffwaren INSGESAMT 

Abteilungen 19, 20, 21, 
22
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Ebene 1 Ebene 2 NACE Rev. 2 

Kokerei und Mineralölverarbeitung Abteilung 19 

Chemische Erzeugnisse Abteilung 20 

Gummi- und Kunststoffwaren Abteilung 22 

Metallerzeugnisse und Maschinenbau INSGESAMT Abteilungen 24, 25, 26, 
28 

Metallerzeugung und Herstellung von Metallerzeug
nissen 

Abteilungen 24, 25 

Datenverarbeitungsgeräte, elektro
nische und optische Erzeugnisse 

Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und opti
sche Erzeugnisse 

Abteilung 26 

Maschinenbau Abteilung 28 

Kraftwagen, sonstiger Fahrzeugbau Kraftwagen und sonstiger Fahrzeugbau INSGESAMT Abteilungen 29, 30 

Kraftwagen und Kraftwagenteile Abteilung 29 

Sonstiger Fahrzeugbau Abteilung 30 

Sonstiges verarbeitendes Gewerbe INSGESAMT Abteilungen 15, 23, 27, 
31, 32, 33 

ENERGIEVERSORGUNG ENERGIEVERSORGUNG Abschnitt D 

WASSERVERSORGUNG; AB
WASSER- UND ABFALLVER
SORGUNG UND BESEITIGUNG 
VON UMWELTVERSCHMUT
ZUNGEN 

WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND 
ABFALLVERSORGUNG UND BESEITIGUNG 
VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN 

Abschnitt E 

Wasserversorgung Abteilung 36 

Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen 

Abteilungen 37, 38, 39 

BAUGEWERBE/BAU BAUGEWERBE/BAU Abschnitt F 

DIENSTLEISTUNGEN INS
GESAMT 

DIENSTLEISTUNGEN INSGESAMT Abschnitte G, H, I, J, K, 
L, M, N, O, P, Q, R, S, 
T, U 

HANDEL; INSTANDHALTUNG 
UND REPARATUR VON 
KRAFTFAHRZEUGEN 

HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARA
TUR VON KRAFTFAHRZEUGEN 

Abschnitt G 

Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeugen 

Abteilung 45 

Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und 
Krafträdern) 

Abteilung 46 

Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) Abteilung 47 

VERKEHR UND LAGEREI VERKEHR UND LAGEREI Abschnitt H 

Verkehr und Lagerei INSGESAMT Abteilungen 49, 50, 51, 
52 

Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen Abteilung 49
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Schifffahrt Abteilung 50 

Luftfahrt Abteilung 51 

Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleis
tungen für den Verkehr 

Abteilung 52 

Post-, Kurier- und Expressdienste Abteilung 53 

GASTGEWERBE/BEHERBER
GUNG UND GASTRONOMIE 

GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GAS
TRONOMIE 

Abschnitt I 

INFORMATION UND KOM
MUNIKATION 

INFORMATION UND KOMMUNIKATION Abschnitt J 

Filme, Videofilme und Fernsehprogramme, Rund
funkveranstalter, sonstige Unterhaltung 

Abteilungen 59, 60 

Telekommunikation Abteilung 61 

Sonstiges Informations- und Kommunikationswesen Abteilungen 58, 62, 63 

ERBRINGUNG VON FINANZ- 
UND VERSICHERUNGSDIENST
LEISTUNGEN 

ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VER
SICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 

Abschnitt K 

Erbringung von Finanzdienstleistungen Abteilung 64 

Beteiligungsgesellschaften Gruppe 64.2 

Versicherungen, Rückversicherungen und Pensions
kassen (ohne Sozialversicherung) 

Abteilung 65 

Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen ver
bundene Tätigkeiten 

Abteilung 66 

GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN Abschnitt L 

ERBRINGUNG VON FREIBE
RUFLICHEN, WISSENSCHAFTLI
CHEN UND TECHNISCHEN 
DIENSTLEISTUNGEN 

ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WIS
SENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN 
DIENSTLEISTUNGEN 

Abschnitt M 

Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung Abteilung 69 

Rechtsberatung Gruppe 69.1 

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchfüh
rung 

Gruppe 69.2 

Verwaltung und Führung von Unternehmen und 
Betrieben; Unternehmensberatung 

Abteilung 70 

Verwaltung und Führung von Unternehmen und 
Betrieben 

Gruppe 70.1 

Public-Relations- und Unternehmensberatung Gruppe 70.2 

Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physi
kalische und chemische Untersuchung 

Abteilung 71 

Forschung und Entwicklung Forschung und Entwicklung Abteilung 72 

Werbung und Marktforschung Abteilung 73
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Werbung Gruppe 73.1 

Markt- und Meinungsforschung Gruppe 73.2 

Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und tech
nische Tätigkeiten, Veterinärwesen 

Abteilungen 74, 75 

ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRT
SCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN 

Abschnitt N 

Vermietung von beweglichen Sachen Abteilung 77 

Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienst
leistungen 

Abteilungen 78, 79, 80, 
81, 82 

ERZIEHUNG UND UNTERRICHT Abschnitt P 

GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN Abschnitt Q 

KUNST, UNTERHALTUNG UND 
ERHOLUNG 

KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG Abschnitt R 

Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten Abteilung 90 

Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und 
zoologische Gärten 

Abteilung 91 

Spiel-, Wett- und Lotteriewesen; Erbringung von 
Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und 
der Erholung 

Abteilungen 92, 93 

ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEIS
TUNGEN 

Abschnitt S 

Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige 
religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und 
Sport) 

Abteilung 94 

Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Ge
brauchsgütern, Erbringung von sonstigen überwie
gend persönlichen Dienstleistungen 

Abteilungen 95, 96 

Nicht aufgegliedert 

Private Käufe und Verkäufe von Grundstücken 
und Wohnungen“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 708/2009 DER KOMMISSION 

vom 5. August 2009 

zur Abweichung von der Verordnung (EWG) Nr. 1915/83 hinsichtlich der Frist für die Übermittlung 
der Betriebsbogen für das Rechnungsjahr 2008 durch die Verbindungsstelle in Italien 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung Nr. 79/65/EWG des Rates vom 
15. Juni 1965 zur Bildung eines Informationsnetzes landwirt
schaftlicher Buchführungen über die Einkommenslage und die 
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse landwirtschaftlicher Be
triebe in der EWG ( 1 ), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 
1915/83 der Kommission vom 13. Juli 1983 mit Durch
führungsvorschriften für die Führung der Buchhaltung 
zum Zweck der Feststellung der Einkommen in den land
wirtschaftlichen Betrieben ( 2 ) übermittelt die Verbin
dungsstelle der Kommission ab dem Rechnungsjahr 
2005 die Betriebsbogen spätestens 12 Monate nach 
Ende des betreffenden Rechnungsjahrs. 

(2) Es ist angezeigt, Italien ausnahmsweise für das Rech
nungsjahr 2008 eine längere Frist für die Übermittlung 

der Daten einzuräumen, damit dieser Mitgliedstaat die 
Erneuerung seines IT-Systems abschließen kann, mit 
dem die zur Feststellung der Einkommen in den land
wirtschaftlichen Betrieben erfassten Buchführungsdaten 
verarbeitet werden. 

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Gemeinschaftsausschus
ses des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buch- 
führungen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Abweichend von Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 
1915/83 übermittelt die Verbindungsstelle in Italien der Kom
mission für das Rechnungsjahr 2008 die Betriebsbogen spätes
tens 15 Monate nach Ende des genannten Rechnungsjahrs. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 5. August 2009 

Für die Kommission 

Mariann FISCHER BOEL 
Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 709/2009 DER KOMMISSION 

vom 5. August 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 43/2009 des Rates hinsichtlich der Fangbeschränkungen für 
Stintdorsch im ICES-Gebiet IIIa und in den EG-Gewässern der ICES-Gebiete IIa und IV 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 43/2009 des Rates vom 
16. Januar 2009 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten und 
begleitenden Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände 
und Bestandsgruppen in den Gemeinschaftsgewässern sowie 
für Gemeinschaftsschiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen 
(2009) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die vorläufigen zulässigen Fangmengen für den Stint
dorschbestand im ICES-Gebiet IIIa und in den EG-Gewäs
sern der ICES-Gebiete IIa und IV sind in Anhang IA der 
Verordnung (EG) Nr. 43/2009 festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 5 Absatz 5 derselben Verordnung kann 
die Kommission die Fangmengen auf der Grundlage der 
wissenschaftlichen Daten des ersten Halbjahres 2009 
überprüfen. 

(3) Unter Berücksichtigung der während des ersten Halbjah
res 2009 gesammelten wissenschaftlichen Daten sind 
nunmehr die endgültigen zulässigen Fangmengen für 
Stintdorsch in den genannten Gebieten festzusetzen. 

(4) Laut Gutachten des Wissenschafts-, Technik- und Wirt
schaftsausschusses für die Fischerei würde eine Fang
menge von maximal 157 000 Tonnen im Jahr 2009 
im ICES-Gebiet IIIa und in den EG-Gewässern der ICES- 
Gebiete IIa und IV einer fischereilichen Sterblichkeit von 
0,6 entsprechen und den Bestand voraussichtlich über 
den Vorsorgegrenzwerten erhalten. 

(5) Stintdorsch ist ein Nordseebestand, der mit Norwegen 
gemeinsam genutzt, aber derzeit nicht von den beiden 
Parteien gemeinsam bewirtschaftet wird. Die in dieser 
Verordnung vorgesehenen Maßnahmen sollten dem Er
gebnis der Konsultationen mit Norwegen entsprechen, 
die gemäß der vereinbarten Niederschrift über die Fische
reikonsultationen zwischen der Europäischen Gemein
schaft und Norwegen vom 10. Dezember 2008 abgehal
ten wurden. 

(6) Folglich sollte der Anteil der Gemeinschaft an der Ge
samtfangmenge (TAC) von Stintdorsch im ICES-Gebiet 

IIIa und in den EG-Gewässern der ICES-Gebiete IIa und 
IV auf 75 % von 157 000 Tonnen festgesetzt werden. 

(7) Gemäß Artikel 5 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 
43/2009 können die zulässigen Fangmengen für Wittling 
in den ICES-Gebieten IIIa und IV sowie in den EG-Ge
wässern des ICES-Gebiets IIa und für Schellfisch im ICES- 
Gebiet IIIa und in den EG-Gewässern der ICES-Gebiete 
IIIb, IIIc und IIId sowie im ICES-Gebiet IV und in den 
EG-Gewässern des ICES-Gebiets IIa von der Kommission 
als Folge der Überprüfung der Fangmöglichkeiten für 
Stintdorschbestände zwecks Berücksichtigung der indus
triellen Beifänge dieser Bestände in der Stintdorschfische
rei überprüft werden. Eine solche Überprüfung würde 
jedoch dazu führen, dass die Mengen der für den 
menschlichen Verzehr angelandeten Wittling- und Schell
fischfänge zurückgehen und die für industrielle Zwecke 
angelandeten Mengen steigen würden. Es empfiehlt sich 
daher, die Fangbeschränkungen für diese Bestände nicht 
zu verändern und die Fischerei auf Stintdorsch einzustel
len, sobald die geschätzten Beifangmengen für Schellfisch 
und Wittling erreicht sind. 

(8) Die Fangbeschränkungen für die Wittling- und Schell
fischbestände im ICES-Gebiet IIIa und in den EG-Gewäs
sern der ICES-Gebiete IIIb, IIIc und IIId sollten in Anbe
tracht der begrenzten Stintdorschfischerei in diesen Ge
bieten und da keine neuen Prognosen zum Schellfisch- 
und Wittlingbeifang in anderen Industriefischereien in 
diesen Gebieten vorliegen, bis Ende 2009 unverändert 
bleiben. 

(9) Stintdorsch gehört zu den kurzlebigen Arten. Um die 
Kontinuität der Fischerei sicherzustellen, sollten die neuen 
Fangmengen daher baldmöglichst gelten. 

(10) Anhang IA der Verordnung (EG) Nr. 43/2009 ist daher 
entsprechend zu ändern. 

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für Fische
rei und Aquakultur — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang IA der Verordnung (EG) Nr. 43/2009 wird gemäß dem 
Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 5. August 2009 

Für die Kommission 

Joe BORG 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

In Anhang IA der Verordnung (EG) Nr. 43/2009 erhält der Eintrag für den Stintdorschbestand im ICES-Gebiet IIIa und in 
den EG-Gewässern der ICES-Gebiete IIa und IV folgende Fassung: 

„Art: Stintdorsch 
Trisopterus esmarki 

Gebiet: IIIa; IIa und IV (EG-Gewässer) 
NOP/2A3A4. 

Dänemark 116 642 ( 1 ) 

Analytische TAC 
Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt nicht. 
Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gilt. 

Deutschland 22 ( 1 ) ( 2 ) 

Niederlande 86 ( 1 ) ( 2 ) 

EG 116 750 

Norwegen 1 000 ( 3 ) 

TAC Entfällt 

( 1 ) Diese Menge darf nur gefischt werden, solange die Beifänge von Wittling in den ICES-Gebieten IIIa und IV sowie in den EG- 
Gewässern des ICES-Gebiets IIa und die Beifänge von Schellfisch im ICES-Gebiet IIIa und in den EG-Gewässern der ICES-Gebiete 
IIIb, IIIc und IIId sowie im ICES-Gebiet IV und in den EG-Gewässern des ICES-Gebiets IIa unter den geschätzten Mengen der 
industriellen Beifänge liegen, die in den Fußnoten in den Tabellen der Fangbeschränkungen für diese Bestände angegeben sind. 

( 2 ) Diese Menge darf nur in den EG-Gewässern der ICES-Gebiete IIa, IIIa, und IV gefischt werden. 
( 3 ) Diese Menge darf nur in den ICES-Gebieten IV und VIa nördlich von 56°30′N gefischt werden.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 710/2009 DER KOMMISSION 

vom 5. August 2009 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 des Rates im Hinblick auf Durchführungsvorschriften für die Produktion von 

Tieren und Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 11, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15 
Absatz 2, Artikel 16 Absatz 1 und Absatz 3 Buchstaben a und 
c, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 5, Artikel 19 Absatz 
3 Unterabsatz 2, Artikel 22 Absatz 1, Artikel 28 Absatz 6, 
Artikel 38 Buchstaben a, b und c und Artikel 40, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere 
ihrem Titel III sind die allgemeinen Anforderungen an die 
Produktion von Tieren und Meeresalgen in Aquakultur 
festgelegt. Die Durchführungsvorschriften hierzu sollten 
durch Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
der Kommission ( 2 ), die die Durchführungsvorschriften 
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 enthält, festgelegt 
werden. 

(2) In der Mitteilung der Kommission an den Rat und das 
Europäische Parlament „Eine Strategie für die nachhaltige 
Entwicklung der europäischen Aquakultur“ ( 3 ) wurde eine 
Zukunftsvision für die Entwicklung dieses Sektors in den 
nächsten zehn Jahren aufgezeigt, um dessen Stabilisie
rung in ländlichen Gebieten und in Küstengebieten zu 
erreichen, indem, was sowohl Erzeugnisse als auch Ar
beitsplätze anbelangt, Alternativen zur Fischerei angebo
ten werden. In der Mitteilung wurde auch auf das Poten
zial der ökologischen/biologischen Aquakultur und auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, hierzu Normen und Kri
terien zu entwickeln. 

(3) Im Interesse einer gemeinsamen Auslegung sollten die 
Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 889/2008 ergänzt und überarbeitet werden, um Un
klarheiten auszuschließen und eine einheitliche Anwen
dung der Vorschriften für die Produktion von Tieren und 
Meeresalgen in ökologischer/biologischer Aquakultur zu 
gewährleisten. 

(4) Den Gewässern, in denen Meeresalgen und Tiere öko
logisch/biologisch produziert werden, kommt für die Er
zeugung sicherer und hochwertiger Erzeugnisse bei mini
maler Belastung der aquatischen Umwelt eine entschei

dende Bedeutung zu. Es existieren Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft über Wasserqualität und Kontaminanten in 
Lebensmitteln, die Umweltauflagen für Wasser enthalten 
und eine hohe Lebensmittelqualität gewährleisten, wie die 
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik ( 4 ), die Richtlinie 2008/56/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 
2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 
(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) ( 5 ), die Verordnung 
(EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom 
19. Dezember 2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte 
für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln ( 6 ) und 
die Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 ( 7 ), (EG) Nr. 
853/2004 ( 8 ) und (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 9 ). Es ist daher angezeigt, für 
die Meeresalgen- und Aquakulturproduktion einen Plan 
zur nachhaltigen Bewirtschaftung mit konkreten Maßnah
men, etwa zur Abfallverringerung, zu erstellen. 

(5) Die Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates 
vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprü
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek
ten ( 10 ), der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen ( 11 ) 
und der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 
1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogel
arten ( 12 ) soll angemessene Wechselwirkungen mit der 
Umwelt bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Auswir
kungen auf die geforderte Wasserqualität nach den Richt
linien 2000/60/EG und 2008/56/EG gewährleisten. Es 
sollten Vorschriften für die Durchführung einer umwelt
bezogenen Prüfung festgelegt werden, die eine optimale 
Anpassung an die umgebende Umwelt und eine Begren
zung möglicher negativer Auswirkungen vorsieht. Durch 
solche Prüfungen sollte sichergestellt werden, dass die 
Produktion von Tieren und Meeresalgen in ökologischer/ 
biologischer Aquakultur, ein im Vergleich zur ökologi
schen/biologischen Landwirtschaft relativ neuer Wirt
schaftszweig, gegenüber anderen Bewirtschaftungsformen 
nicht nur eine ökologisch vertretbare, sonder in Überein
stimmung mit der breiten öffentlichen Meinung eine um
weltverträgliche und nachhaltige Alternative darstellt.
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(6) Das hinsichtlich der Löslichkeit von Stoffen besondere 
Medium Wasser erfordert eine angemessene Trennung 
von ökologischen/biologischen und nichtökologischen/ 
nichtbiologischen Aquakulturanlagen; es sollten ausrei
chende Trennungsmaßnahmen festgelegt werden. Ange
sichts der Vielfalt aquatischer Milieus in Süß- wie in 
Meerwasser erscheint es angezeigt, die Trenndistanzen 
auf einzelstaatlicher Ebene festzulegen, da die Mitglied
staaten am besten in der Lage sind, die jeweilige Situation 
zu beurteilen. 

(7) Die Kultivierung von Meeresalgen kann in gewisser Hin
sicht positive Auswirkungen haben, etwa durch den Ab
bau von Nährstoffen, und Aquakultur in Polykultur för
dern. Es ist jedoch darauf zu achten, dass wilde Algen
felder nicht so stark abgeerntet werden, dass ihre Rege
neration gefährdet ist, und es muss sichergestellt sein, 
dass die Produktion die aquatische Umwelt nicht zu 
sehr belastet. 

(8) Die Mitgliedstaaten verzeichnen bei ökologisch/biologisch 
erzeugten Eiweißpflanzen zunehmend Versorgungseng
pässe. Gleichzeitig reichen die Einfuhren ökologischer/ 
biologischer Eiweißfuttermittel nicht aus, um die Nach
frage zu decken. Die Gesamtflächen, auf denen Eiweiß
pflanzen ökologisch/biologisch angebaut werden, sind 
nicht groß genug, um den Bedarf an ökologisch/biolo
gisch erzeugtem Eiweiß zu decken. Deshalb sollten unter 
bestimmten Bedingungen auch Eiweißfuttermittel verfüt
tert werden dürfen, die von Parzellen im ersten Jahr der 
Umstellung stammen. 

(9) Da die Tierproduktion in ökologischer/biologischer 
Aquakultur noch in den Anfängen steckt, sind Elterntiere 
aus ökologischer/biologischer Produktion nicht unbedingt 
in ausreichenden Mengen verfügbar. Es ist vorzusehen, 
dass unter bestimmten Bedingungen auch Eltern- und 
Jungtiere nichtökologischer/nichtbiologischer Herkunft 
eingesetzt werden dürfen. 

(10) In ökologischer/biologischer Aquakulturproduktion soll
ten die Tiere artgerecht gehalten werden. Die Haltungs
praktiken, Bewirtschaftungssysteme und Anlagen sollten 
den Erfordernissen des Tierschutzes genügen. Es sollten 
Vorschriften über angemessene Konstruktionen von 
Netzkäfigen und Netzgehegen im Meer sowie Aufzucht
anlagen an Land festgelegt werden. Um Seuchen und 
Schädlingsbefall auf ein Mindestmaß zu reduzieren und 
einen hohen Standard an Tierschutz und Tiergesundheit 
zu gewährleisten, sollten maximale Besatzdichten vor
geschrieben werden. Vor dem Hintergrund der Vielzahl 
von Arten mit spezifischen Bedürfnissen sollten hierfür 
Sonderbestimmungen festgelegt werden. 

(11) Im Zuge jüngster technischer Entwicklungen werden zur 
Aquakulturproduktion immer häufiger geschlossene 
Kreislaufsysteme eingesetzt, die zwar externen Input er
fordern und einen hohen Energiebedarf haben, bei denen 
aber kaum Abwasser anfällt und aus denen Zuchtfische 
nicht entkommen können. Angesichts des Grundsatzes, 
dass eine ökologische Erzeugung so naturnah wie mög
lich sein sollte, sollte der Einsatz solcher Systeme für die 
ökologische/biologische Produktion untersagt werden, bis 
neue Erkenntnisse vorliegen. Ausnahmsweise zugelassen 

werden sollten solche Systeme lediglich für die besonde
ren Produktionsbedingungen der Brut- und Jungtierstatio
nen. 

(12) Die allgemeinen Grundsätze, auf denen die ökologische/ 
biologische Produktion gemäß Artikel 4 und 5 der Ver
ordnung (EG) Nr. 834/2007 beruhen muss, sehen eine 
geeignete Gestaltung und Handhabung biologischer Pro
zesse auf der Grundlage ökologischer Systeme unter Nut
zung systeminterner natürlicher Ressourcen und unter 
Einsatz von Methoden vor, die im Fall der Aquakultur 
im Einklang mit dem Grundsatz der nachhaltigen Fische
rei stehen. Sie schreiben ferner vor, dass die biologische 
Vielfalt der natürlichen aquatischen Ökosysteme in der 
Aquakultur erhalten bleiben muss. Außerdem beinhalten 
diese Grundsätze die Vornahme einer Risikobewertung 
sowie gegebenenfalls die Durchführung von Vorsorge- 
und Präventivmaßnahmen. In diesem Zusammenhang 
ist klarzustellen, dass die Gabe von Hormonen oder Hor
monderivaten zur künstlichen Auslösung des Laichvor
gangs bei Aquakulturtieren mit den Grundsätzen der 
ökologischen/biologischen Erzeugung und der Verbrau
cherwahrnehmung ökologischer/biologischer Aquakultur
erzeugnisse unvereinbar ist und solche Stoffe deshalb in 
der ökologischen/biologischen Aquakultur nicht einge
setzt werden sollten. 

(13) Das Futter sollte den Nährstoffbedarf der Aquakulturtiere 
decken, muss aber gleichzeitig dem Gesundheitsschutz
erfordernis der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 
mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung 
bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalo
pathien ( 1 ) entsprechen, wonach ein aus einer Art her
gestelltes Futtermittel nicht an dieselbe Art verfüttert wer
den darf. Es ist daher angezeigt, für karnivore und nicht
karnivore Aquakulturtiere spezifische Vorschriften zu er
lassen. 

(14) Die Rohstoffe der Futtermittel für karnivore Fische und 
Krebstiere in ökologischer/biologischer Aquakultur soll
ten im Einklang mit Artikel 5 Buchstabe o der Verord
nung (EG) Nr. 834/2007 vorzugsweise aus nachhaltig 
genutzten Beständen im Sinne von Artikel 3 Buchstabe 
e der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der Ge
meinsamen Fischereipolitik ( 2 ) oder auch aus ökologi
scher/biologischer Aquakultur stammen. Da die ökologi
sche/biologische Aquakultur ebenso wie die nachhaltige 
Fischerei noch in den Anfängen stecken und daher Fut
termittel aus ökologischer/biologischer Produktion und 
aus nachhaltig genutzten Fischereien knapp sein könnten, 
sollten Vorschriften für die Verwendung nichtökologi
scher/nichtbiologischer Futtermittel auf der Grundlage 
der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) erlassen werden, die Hygie
nevorschriften für die Verwendung von Ausgangserzeug
nissen aus Fischen oder Teilen von Fischen in der Aqua
kultur vorsieht und die Verfütterung bestimmter Aus
gangserzeugnisse aus Zuchtfischen einer Art an Zucht
fische derselben Art verbietet.
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(15) Bestimmte nichtökologische/nichtbiologische Futtermit
telausgangserzeugnisse, Futtermittelzusatzstoffe und Ver
arbeitungshilfsstoffe dürfen unter klar definierten Bedin
gungen in der Produktion von Tieren und Meeresalgen in 
ökologischer/biologischer Aquakultur verwendet werden. 
Neue Stoffe sollten nach dem Verfahren des Artikels 16 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zugelassen 
werden. Ausgehend von der Empfehlung einer Ad-hoc- 
Expertengruppe ( 1 ) für Fischfutter und Reinigungsmittel 
in der ökologischen/biologischen Aquakultur, wonach 
die in den Anhängen V und VI der Verordnung (EG) 
Nr. 889/2008 aufgelisteten Stoffe, die für die ökologi
sche/biologische Tiererzeugung zugelassen sind, auch 
für die ökologische/biologische Aquakultur zugelassen 
werden sollten und bestimmte Stoffe für einzelne Fisch
arten eine wichtige Rolle spielen, sollten derartige Stoffe 
in Anhang VI der letztgenannten Verordnung aufgenom
men werden. 

(16) Die Produktion von filtrierenden Muscheln kann sich 
günstig auf die Wasserqualität der Küstengewässer aus
wirken, weil Nährstoffe abgebaut werden, und sie kann 
Aquakultur in Polykultur fördern. Es sollten spezifische 
Bestimmungen für die Muschelzucht erlassen werden, die 
der Tatsache Rechnung tragen, dass hier nicht zugefüttert 
werden muss und die Umwelt deshalb geringer belastet 
wird als bei anderen Formen der Aquakultur. 

(17) Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Bestände sollten 
vorrangig auf die Verhütung von Krankheiten ausgerich
tet sein. Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung 
gelten im Falle tierärztlicher Behandlung unbeschadet der 
Richtlinie 2006/88/EG vom 24. Oktober 2006 mit Ge
sundheits- und Hygienevorschriften für Tiere in Aquakul
tur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung und 
Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten ( 2 ). Die 
Verwendung bestimmter Reinigungs-, Antifouling- und 
Desinfektionsmittel für Ausrüstungen und Anlagen sollte 
unter klar definierten Bedingungen zulässig sein. Bei der 
Verwendung von Desinfektionsmitteln in Anwesenheit 
lebender Tiere muss besondere Sorgfalt gelten und sicher
gestellt sein, dass ihre Anwendung für die Tiere unschäd
lich ist. Derartige Mittel sollten nach dem Verfahren des 
Artikels 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
zugelassen werden. Auf der Grundlage von Empfehlun
gen einer Ad-hoc-Expertengruppe sollten solche Stoffe im 
Anhang aufgelistet werden. 

(18) Es sollten spezifische Vorschriften für tierärztliche Be
handlungen festgelegt werden, einschließlich einer Rang
liste der verschiedenen Behandlungsarten und einer Be
grenzung der Häufigkeit, in der allopathische Arzneimit
tel verabreicht werden dürfen. 

(19) Beim Umgang mit und Transport von lebenden Fischen 
sollte sorgfältig darauf geachtet werden, den physiologi
schen Bedürfnissen der Tiere gerecht zu werden. 

(20) Die Umstellung auf die ökologische/biologische Produk
tion erfordert die Anpassung aller Produktionsmittel an 
die ökologische/biologische Produktionsweise über einen 
bestimmten Zeitraum. Je nach Art der vorausgegangenen 
Produktion sollten spezifische Umstellungszeiträume fest
gelegt werden. 

(21) Offensichtlich enthalten einzelne Anhänge der Verord
nung (EG) Nr. 889/2007 Fehler. Es sind Vorkehrungen 
zur Berichtigung dieser Fehler zu treffen. 

(22) Es sollten spezifische Kontrollbestimmungen erlassen 
werden, die den Besonderheiten der Aquakultur Rech
nung tragen. 

(23) Zur Erleichterung der Umstellung von Betrieben, die nach 
nationalen oder privaten Standards bereits ökologisch/ 
biologisch produzieren, auf die neuen Gemeinschaftsvor
schriften sollten bestimmte Übergangsmaßnahmen gel
ten. 

(24) Die ökologische/biologische Aquakultur ist, im Vergleich 
zur ökologischen/biologischen Landwirtschaft mit ihrer 
langjährigen Erfahrung, ein verhältnismäßig junger Zweig 
der ökologischen/biologischen Produktion. Da jedoch das 
Verbraucherinteresse an ökologischen/biologischen Aqua
kulturerzeugnissen wächst, dürften immer mehr Betriebe 
auf die ökologische/biologische Produktionsweise umstel
len. Auch hier werden folglich bald mehr Erfahrung und 
technisches Wissen abrufbar sein. Außerdem dürften ge
plante Forschungsarbeiten neue Ergebnisse vorlegen, ins
besondere über Haltungssysteme, über notwendige nicht
ökologische/nichtbiologische Futtermittelzutaten oder 
über optimale Besatzdichten für bestimmte Arten. Neue 
Erkenntnisse und technologischer Fortschritt, die Verbes
serungen in der ökologischen/biologischen Aquakultur 
bedeuten, sollten sich in den Produktionsvorschriften nie
derschlagen. Daher ist eine Klausel vorzusehen, dass diese 
Vorschriften überprüft und gegebenenfalls geändert wer
den können. 

(25) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ist entsprechend zu 
ändern. 

(26) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses 
für den ökologischen Landbau — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) andere als die in Artikel 7 genannten Tierarten und 

b) andere als die in Artikel 25a genannten Tiere in Aqua
kultur.
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Die Bestimmungen der Titel II, III und IV gelten jedoch 
mutatis mutandis auch für solche Erzeugnisse, bis auf der 
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ausführliche 
Produktionsvorschriften für diese Erzeugnisse festgelegt 
wurden.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) ‚Produktionseinheit‘: alle für einen Produktions
bereich zu verwendenden Wirtschaftsgüter wie Pro
duktionsstätten, Landparzellen, Weiden, Auslaufflä
chen, Haltungsgebäude, Fischteiche, Haltungssysteme 
für Meeresalgen oder Tiere in Aquakultur, Küsten- 
oder Meeresbodenkonzessionen, Lagerstätten für 
Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse, Meeresalgenerzeug
nisse, tierische Erzeugnisse, Rohstoffe und allen an
deren Betriebsmittel, die für diesen spezifischen Pro
duktionsbereich von Belang sind;“ 

b) nach Buchstabe i werden folgende Buchstaben angefügt: 

„j) ‚geschlossene Kreislaufanlage‘: Aquakulturproduktion 
in einer geschlossenen Haltungseinrichtung an Land 
oder auf einem Schiff mit Rezirkulation des Wassers 
und erforderlicher permanenter Zufuhr von Energie 
zur Stabilisierung der Haltungsbedingungen der 
Aquakulturtiere; 

k) ‚erneuerbare Energien‘: erneuerbare, nicht fossile 
Energiequellen: Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen, Ge
zeiten, Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas und Biogas; 

l) ‚Brutstation‘: Anlage für die Vermehrung, Erbrütung 
und Aufzucht während der ersten Lebensstadien von 
Tieren in Aquakultur, insbesondere Fischen, Weich- 
und Krebstieren; 

m) ‚Jungtierstation‘: Zwischenstation für die Zeit zwi
schen Brut- und Abwachsstadium. Das Jungtiersta
dium wird mit Ausnahme der Arten, die eine Smol
tifikation durchlaufen, im ersten Drittel des Produk
tionszyklus abgeschlossen; 

n) ‚Verschmutzung‘: in der Aquakultur- und Meeres
algenproduktion das direkte oder indirekte Einbrin
gen von Stoffen oder Energie in die aquatische Um
welt der betreffenden Gewässer im Sinne der Richt
linien 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (*) und 2000/60/EG des Europäischen Par
laments und des Rates (**); 

o) ‚Polykultur‘: in der Aquakultur- und Meeresalgenpro
duktion die Aufzucht von zwei oder mehr Arten in 
der Regel unterschiedlicher trophischer Ebenen in 
einer Haltungseinheit; 

p) ‚Produktionszyklus‘: in der Aquakultur- und Meeres
algenproduktion die Lebensspanne eines Tieres oder 
einer Meeresalge vom frühesten Lebensstadium bis 
zur Ernte; 

q) ‚heimische Zuchtarten‘: in der Aquakultur- und Mee
resalgenproduktion weder nichtheimische noch ge
bietsfremde Arten im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 708/2007 (***) des Rates; die in Anhang IV der
selben Verordnung genannten Arten können als hei
mische Zuchtarten gelten. 

r) ‚Besatzdichte‘: in der Aquakultur das Lebendgewicht 
der Tiere pro Kubikmeter Wasser zu jedem Zeitpunkt 
der Abwachsphase bzw. im Falle von Plattfischen und 
Garnelen das Gewicht pro Quadratmeter Fläche. 

___________ 
(*) ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19. 

(**) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 
(***) ABl. L 168 vom 28.6.2007, S. 1.“ 

3. In Titel II wird folgendes Kapitel 1a eingefügt: 

„KAPITEL 1a 

Meeresalgenproduktion 

Artikel 6a 

Geltungsbereich 

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften 
für das Sammeln und Kultivieren von Meeresalgen. Es gilt 
mutatis mutandis auch für die Produktion von vielzelligen 
Meeresalgen oder Phytoplankton und Mikroalgen zur Wei
terverwendung als Futtermittel für Aquakulturtiere. 

Artikel 6b 

Eignung der Gewässer und nachhaltige 
Bewirtschaftung 

(1) Es werden Standorte gewählt, die nicht durch Erzeug
nisse oder Stoffe, die für eine ökologische/biologische Pro
duktion nicht zugelassen sind, oder durch Schadstoffe kon
taminiert sind, die den ökologischen/biologischen Charakter 
der Erzeugnisse beeinträchtigen würden.
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(2) Ökologische/biologische und nichtökologische/nicht
biologische Produktionseinheiten werden angemessen von
einander getrennt. Bei diesen Maßnahmen sind die natürli
che Lage, getrennte Wasserführung, Entfernungen, Gezei
tenströmungen und der flussaufwärts oder flussabwärts ge
legene Standort der ökologischen/biologischen Produktions
einheit zu beachten. Die Behörden der Mitgliedstaaten kön
nen Standorte oder Gebiete ausweisen, die ihrer Ansicht 
nach für ökologische/biologische Aquakultur oder Meeres
algenernten ungeeignet sind, und können Mindesttrenndis
tanzen zwischen ökologischen/biologischen und nichtöko
logischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten vorschrei
ben. 

Werden Mindesttrenndistanzen vorgeschrieben, teilen die 
Mitgliedstaaten diese Information den Unternehmern, den 
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit. 

(3) Für alle neuen Anlagen, die zur ökologischen/biolo
gischen Produktion angemeldet werden und jährlich mehr 
als 20 Tonnen Aquakulturerzeugnisse produzieren, muss 
eine der Größe der Produktionseinheit angemessene um
weltbezogene Prüfung durchgeführt werden, um den Zu
stand der Produktionseinheit und ihres unmittelbaren Um
feldes sowie die wahrscheinlichen Auswirkungen ihrer In
betriebnahme zu beurteilen. Der Unternehmer legt die Er
gebnisse der umweltbezogenen Prüfung der Kontrollstelle 
oder Kontrollbehörde vor. Die umweltbezogene Prüfung 
gründet sich auf die Angaben in Anhang IV der Richtlinie 
85/337/EWG des Rates (*). Wurde für die betreffende Ein
heit bereits eine gleichwertige Prüfung durchgeführt, kann 
diese verwendet werden. 

(4) Der Unternehmer erstellt einen der Größe der Pro
duktionseinheit angemessenen Nachhaltigkeitsplan für die 
Aquakultur- und Meeresalgenproduktion. 

Der Plan wird jährlich aktualisiert und enthält Angaben zu 
den Auswirkungen der Produktion auf die Umwelt, zur 
vorgesehenen Umweltüberwachung und zu den Maßnah
men, die ergriffen werden sollen, um die Umweltbelastung 
der angrenzenden Gewässer und Landflächen, etwa den 
Nährstoffeintrag pro Produktionszyklus oder pro Jahr, auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren. Ebenfalls im Plan vermerkt 
werden die Wartung und Reparaturen der technischen An
lagen. 

(5) Aquakultur- und Meeresalgenanlagenbetreiber nutzen 
vorzugsweise erneuerbare Energien und wiederverwertete 
Materialien. Der Nachhaltigkeitsplan enthält auch ein Ab
fallsreduzierungskonzept, das bei Aufnahme des Betriebs 
umgesetzt wird. Die Nutzung von Restwärme ist, soweit 
möglich, auf erneuerbare Energien zu beschränken. 

(6) Für die Meeresalgenernte wird bei Aufnahme der Tä
tigkeit eine einmalige Schätzung der Biomasse vorgenom
men. 

Artikel 6c 

Nachhaltige Nutzung wilder Meeresalgenbestände 

(1) In der Einheit oder in den Betriebsstätten wird Buch 
geführt, so dass der Unternehmer feststellen und die Kon
trollbehörde oder Kontrollstelle überprüfen kann, dass aus
schließlich wilde, im Einklang mit den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erzeugte Meeresalgen ge
sammelt und geliefert wurden. 

(2) Die Meeresalgenernte darf mengenmäßig keinen gra
vierenden Eingriff in den Zustand der aquatischen Umwelt 
darstellen. Es wird durch geeignete Maßnahmen wie Ernte
techniken, Mindestgrößen, Alter, Reproduktionszyklen oder 
Ausmaß der verbleibenden Algen sichergestellt, dass sich 
die Meeresalgenbestände erneuern können. 

(3) Werden Meeresalgen in einem aufgeteilten oder ge
meinsam bewirtschafteten Gebiet geerntet, so ist zu bele
gen, dass die gesamte Erntemenge mit den Vorschriften 
dieser Verordnung im Einklang steht. 

(4) Aus den Aufzeichnungen gemäß Artikel 73b Absatz 
2 Buchstaben b und c muss hervorgehen, dass die Bestände 
nachhaltig bewirtschaftet werden und die Nutzung die Ern
tegebiete langfristig nicht schädigt. 

Artikel 6d 

Meeresalgenkulturen 

(1) Bei Algenkulturen im Meer werden nur Nährstoffe 
verwendet, die in den Gewässern natürlich vorkommen 
oder aus ökologischer/biologischer Produktion von Tieren 
in Aquakultur stammen, vorzugsweise als nahegelegener 
Teil eines Polykultursystems. 

(2) Bei Anlagen an Land, bei denen Nährstoffe von au
ßen zugeführt werden, ist der Nährstoffgehalt des Abwas
sers nachweislich nicht höher als der Nährstoffgehalt des 
zufließenden Wassers. Verwendet werden dürfen nur die in 
Anhang I aufgelisteten pflanzlichen oder mineralischen 
Nährstoffe. 

(3) Die Bestandsdichte oder Nutzungsintensität wird auf
gezeichnet und gewährleistet die Unversehrtheit der aquati
schen Umwelt, indem sichergestellt wird, dass die Höchst
menge an Meeresalgen, die ohne Schaden für die Umwelt 
entnommen werden kann, nicht überschritten wird. 

(4) Seile und andere Vorrichtungen für die Meeresalgen
produktion werden, soweit möglich, wiederverwendet oder 
wiederverwertet. 

Artikel 6e 

Antifoulingmaßnahmen und Reinigung von 
Ausrüstungen und Anlagen 

(1) Biologischer Bewuchs wird nur physikalisch oder von 
Hand entfernt und gegebenenfalls in einiger Entfernung von 
der Anlage ins Meer zurückgeworfen.
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(2) Ausrüstungen und Anlagen werden auf physika
lischem oder mechanischem Weg gereinigt. Reicht dies 
nicht aus, dürfen ausschließlich Stoffe aus der Liste in An
hang VII Abschnitt 2 eingesetzt werden. 

___________ 
(*) ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40.“ 

4. Artikel 21 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2) Im Durchschnitt können bis zu 20 % der Gesamt
menge der an die Tiere verfütterten Futtermittel aus der 
Beweidung bzw. der Beerntung von Dauergrünland, mehr
jährigen Futterkulturen oder von Eiweißpflanzen, die auf 
Parzellen nach der ökologischen/biologischen Produktions
weise angebaut wurden, im ersten Jahr der Umstellung 
stammen, sofern diese Flächen Teil des Betriebs sind und 
in den letzten fünf Jahren nicht Teil einer ökologischen/ 
biologischen Produktionseinheit dieses Betriebs waren. 
Wenn sowohl Umstellungsfuttermittel als auch Futtermittel 
von Parzellen im ersten Jahr der Umstellung verwendet 
werden, darf der Gesamtprozentsatz dieser Futtermittel zu
sammengerechnet den Höchstsatz gemäß Absatz 1 nicht 
überschreiten.“ 

5. In Titel II wird folgendes Kapitel 2a eingefügt: 

„KAPITEL 2a 

Tierproduktion in Aquakultur 

A b s c h n i t t 1 

A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n 

Artikel 25a 

Geltungsbereich 

Dieses Kapitel enthält ausführliche Produktionsvorschriften 
für die Fische, Krebstiere, Stachelhäuter und Weichtiere in 
Anhang XIIIa. 

Es gilt mutatis mutandis auch für Zooplankton, Kleinkrebse, 
Rädertierchen, Würmer und andere aquatische Futtertiere. 

Artikel 25b 

Eignung der Gewässer und Nachhaltigkeitsplan 

(1) Die Bestimmungen des Artikels 6b Absätze 1 bis 5 
gelten für dieses Kapitel. 

(2) Maßnahmen zum Schutz und zur Vorbeugung gegen 
Prädatoren gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (*) 
sowie einzelstaatliche Vorschriften werden im Nachhaltig
keitsplan aufgeführt. 

(3) Benachbarte Unternehmer koordinieren ihre Nach
haltigkeitspläne gegebenenfalls auf nachprüfbare Weise. 

(4) Bei Aquakultur in Teichen, Becken oder Fließkanälen 
verfügen die Anlagen entweder über natürliche Filterbetten, 
Absetzbecken, biologische oder mechanische Filter für den 
Nährstoffrückhalt oder verwenden Algen und/oder Tiere 
(Muscheln), die zur Verbesserung der Abwasserqualität bei
tragen. Das Ablaufwasser wird gegebenenfalls regelmäßig 
kontrolliert. 

Artikel 25c 

Parallele ökologische/biologische und nicht- 
ökologische/nichtbiologische Tierproduktion in 
Aquakultur 

(1) Die zuständige Behörde kann gestatten, dass in Brut- 
und Jungtierstationen desselben Betriebs Jungtiere öko
logisch/biologisch und nichtökologisch/nichtbiologisch auf
gezogen werden, wenn die betreffenden Einheiten deutlich 
voneinander getrennt sind und die Wasserversorgung über 
getrennte Systeme erfolgt. 

(2) Bei Abwachsanlagen kann die zuständige Behörde 
ökologische/biologische und nichtökologische/nichtbiologi
sche Produktionseinheiten für Aquakulturtiere im selben 
Betrieb gestatten, wenn Artikel 6b Absatz 2 der vorliegen
den Verordnung eingehalten wird und unterschiedliche Pro
duktionsphasen oder unterschiedliche Bearbeitungszeit
räume für die Tiere gegeben sind. 

(3) Die Unternehmer bewahren Unterlagen auf, die die 
Anwendung der Vorschriften dieses Artikels belegen. 

A b s c h n i t t 2 

H e r k u n f t d e r A q u a k u l t u r t i e r e 

Artikel 25d 

Herkunft der Tiere in ökologischer/biologischer 
Aquakultur 

(1) Verwendet werden heimische Arten, und Ziel der 
Zucht sind gut an die Bedingungen der Aquakultur ange
passte, gesunde und das Futter gut verwertende Stämme. 
Der Kontrollstelle oder Kontrollbehörde werden Aufzeich
nungen über Herkunft und Behandlung der Tiere vorgelegt. 

(2) Es werden Arten gewählt, deren Produktion für 
Wildbestände weitgehend gefahrlos ist. 

Artikel 25e 

Herkunft und Haltung nichtökologisch/nichtbiologisch 
erzeugter Aquakulturtiere 

(1) Zu Zuchtzwecken oder zur Verbesserung der Genetik 
des Zuchtbestands und wenn ökologisch/biologisch er
zeugte Aquakulturtiere nicht verfügbar sind, dürfen wild 
gefangene oder nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte 
Aquakulturtiere in einen Betrieb eingebracht werden. Sie 
müssen mindestens drei Monate in ökologischer/biologi
scher Haltung verbringen, bevor sie zu Zuchtzwecken ein
gesetzt werden dürfen.
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(2) Als Besatzmaterial und wenn ökologisch/biologisch 
erzeugte juvenile Aquakulturtiere nicht verfügbar sind, dür
fen nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte juvenile Aqua
kulturtiere in einen Betrieb eingebracht werden. Sie müssen 
mindestens die beiden letzten Drittel des Produktionszyklus 
in ökologischer/biologischer Haltung verbringen 

(3) Der Anteil nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter 
juveniler Aquakulturtiere, die in einen Betrieb eingesetzt 
werden dürfen, wird zum 31. Dezember 2011 auf 80 %, 
zum 31. Dezember 2013 auf 50 % und zum 31. Dezember 
2015 auf 0 % reduziert. 

(4) Die Verwendung von Wildfängen als Besatzmaterial 
ist nur in den beiden nachstehenden Fällen erlaubt: 

a) natürliches Einströmen von Fisch- oder Krebstierlarven 
und Juvenilen beim Auffüllen von Teichen und anderen 
Haltungseinrichtungen; 

b) Europäischer Glasaal, solange es für den betreffenden 
Standort einen genehmigten Aalbewirtschaftungsplan 
gibt und die künstliche Vermehrung von Aal weiterhin 
Probleme aufwirft. 

A b s c h n i t t 3 

A q u a k u l t u r h a l t u n g 

Artikel 25f 

Allgemeine Aquakulturhaltungsvorschriften 

(1) Die Anlagen müssen so gestaltet sein, dass die Aqua
kulturtiere artgerecht gehalten werden können; dies erfor
dert: 

a) ausreichenden Bewegungsraum für ihr Wohlbefinden; 

b) Wasser guter Qualität mit ausreichendem Sauerstoff
gehalt; 

c) den Bedürfnissen der Tiere entsprechende und den geo
grafischen Standort berücksichtigende Temperaturen 
und Lichtverhältnisse; 

d) für Süßwasserfische möglichst naturnahe Bodenverhält
nisse; 

e) für Karpfen natürlichen Erdboden. 

(2) Die Besatzdichte je Art oder Artengruppe ist in An
hang XIIIa festgelegt. Da sich die Besatzdichte auf das 
Wohlbefinden der Aquakulturfische auswirkt, werden der 
Zustand der Fische (Flossen- oder andere Verletzungen, 

Wachstumsraten, Verhalten und allgemeiner Gesundheits
zustand) und die Wasserqualität regelmäßig überwacht. 

(3) Design und Konstruktion der aquatischen Haltungs
einrichtungen bewirken Wasserwechselraten und physika
lisch-chemische Parameter, die Gesundheit und Wohlbefin
den der Tiere gewährleisten und ihnen artgerechtes Verhal
ten ermöglichen. 

(4) Konstruktion, Standort und Betrieb der Anlagen sind 
so konzipiert, dass das Risiko eines Entweichens der Tiere 
minimiert wird. 

(5) Sollten Fische oder Krebstiere dennoch entweichen, 
sind angemessene Maßnahmen zu ergreifen, gegebenenfalls 
einschließlich Wiedereinfang, um nachteilige Auswirkungen 
auf das Ökosystem zu vermindern. Über entsprechende 
Vorgänge ist Buch zu führen. 

Artikel 25g 

Spezifische Vorschriften für aquatische 
Haltungseinrichtungen 

(1) Geschlossene Kreislaufanlagen für die Tierproduktion 
in Aquakultur sind verboten, ausgenommen für Brut- und 
Jungtierstationen oder für die Erzeugung von ökologischen 
Futterorganismen. 

(2) Aufzuchtanlagen an Land müssen folgende Voraus
setzungen erfüllen: 

a) bei Durchflussanlagen besteht die Möglichkeit, die Was
serwechselrate und die Wasserqualität des zufließenden 
und des abfließenden Wassers zu kontrollieren; 

b) mindestens 5 % der Fläche am Rand der Anlage (‚Teich
rand‘) bestehen aus natürlicher Vegetation. 

(3) Haltungseinrichtungen im Meer erfüllen folgende Vo
raussetzungen: 

a) Wasserströmung, Wassertiefe und Wasseraustausch am 
gewählten Standort gewährleisten, dass Auswirkungen 
auf den Meeresboden und den umliegenden Wasserkör
per auf ein Mindestmaß reduziert werden; 

b) Design, Konstruktion und Wartung der Netzkäfige sind 
an die am Standort herrschenden Umweltbedingungen 
angepasst. 

(4) Das Wasser darf nur in Brut- und Jungtieranlagen 
künstlich erwärmt oder gekühlt werden. Natürliches Brun
nenwasser kann auf allen Produktionsstufen zum Erwärmen 
oder Kühlen des Wassers verwendet werden.
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Artikel 25h 

Umgang mit Aquakulturtieren 

(1) Eingriffe bei Aquakulturtieren werden auf ein Min
destmaß reduziert und unter Verwendung geeigneter Geräte 
und Verfahren mit äußerster Sorgfalt vorgenommen, um 
Stress und Verletzungen, die mit Behandlungen einher
gehen, zu vermeiden. Beim Umgang mit Elterntieren wird 
darauf geachtet, Verletzungen und Stress auf ein Mindest
maß zu beschränken; gegebenenfalls sind die Tiere zu be
täuben. Sortiervorgänge werden unter Berücksichtigung des 
Tierschutzes auf ein Mindestmaß reduziert. 

(2) Folgende Einschränkungen gelten für die Verwen
dung von künstlichem Licht: 

a) die Tageslichtdauer wird nicht künstlich über ein 
Höchstmaß hinaus verlängert, das den ethologischen 
Bedürfnissen, geografischen Gegebenheiten und all
gemeinen Gesundheitsanforderungen für Aquakulturtiere 
Rechnung trägt; Fortpflanzungszwecke ausgenommen 
beträgt dieses Höchstmaß 16 Stunden pro Tag; 

b) beim Übergang werden durch den Einsatz von Dimmern 
oder Hintergrundbeleuchtung abrupte Wechsel in der 
Lichtintensität vermieden. 

(3) Eine Belüftung der Anlagen ist im Interesse des Tier
schutzes und der Tiergesundheit unter der Bedingung er
laubt, dass mechanische Belüftungsgeräte vorzugsweise mit 
erneuerbaren Energien betrieben werden. 

Die Belüftung der Anlagen unter diesen Umständen wird in 
den Produktionsbüchern vermerkt. 

(4) Der Einsatz von Sauerstoff ist nur in den nachste
henden Fällen zulässig, wenn die Gesundheit der Tiere so
wie kritische Phasen der Produktion und des Transports 
dies erfordern: 

a) bei außergewöhnlichem Temperaturanstieg, Druckabfall 
oder versehentlicher Verunreinigung; 

b) bei vereinzelten Bewirtschaftungsverfahren wie Pro
benahmen und Sortieren; 

c) um das Überleben des Bestands sicherzustellen. 

Auch hierüber sind Aufzeichnungen zu machen. 

(5) Beim Schlachten wird darauf geachtet, dass die Tiere 
sofort betäubt sind und keinen Schmerz empfinden. Bei der 
Festlegung optimaler Schlachtmethoden muss den unter
schiedlichen Fischgrößen, Arten und Produktionsstandorten 
Rechnung getragen werden. 

A b s c h n i t t 4 

Z ü c h t u n g u n d R e p r o d u k t i o n 

Artikel 25i 

Hormonverbot 

Der Einsatz von Hormonen und Hormonderivaten ist ver
boten. 

A b s c h n i t t 5 

F u t t e r m i t t e l f ü r F i s c h e , K r e b s t i e r e u n d 
S t a c h e l h ä u t e r 

Artikel 25j 

Allgemeine Vorschriften für Futtermittel 

Die maßgeblichen Anforderungen an jedes Fütterungs
regime sind: 

a) Tiergesundheit; 

b) hohe Produktqualität (einschließlich der Nährwertzusam
mensetzung), die eine hohe Qualität des verzehrbaren 
Endproduktes gewährleistet; 

c) geringe Umweltbelastung. 

Artikel 25k 

Spezifische Vorschriften für Futtermittel für karnivore 
Aquakulturtiere 

(1) Karnivore Aquakulturtiere werden nach folgender 
Rangfolge gefüttert: 

a) mit Futtermitteln aus ökologischer/biologischer Aqua
kulturproduktion; 

b) mit Fischmehl und Fischöl aus Überresten der Verarbei
tung von Fischen aus ökologischer/biologischer Aqua
kulturproduktion; 

c) mit Fischmehl und Fischöl und anderen Fischzutaten aus 
Überresten der Verarbeitung von Wildfischen für den 
menschlichen Verzehr aus nachhaltiger Fischerei; 

d) mit ökologischen/biologischen Futtermitteln pflanzli
chen und tierischen Ursprungs nach Maßgabe der Liste 
in Anhang V. 

(2) Stehen die in Absatz 1 genannten Futtermittel nicht 
zur Verfügung, darf während eines Übergangszeitraums bis 
zum 31. Dezember 2014 auch Fischmehl und Fischöl aus 
Überresten der Verarbeitung von Fischen aus nichtökologi
scher/nichtbiologischer Aquakulturproduktion und für den 
menschlichen Verzehr gefangenen Wildfischen verfüttert 
werden. Solche Futtermittel machen höchstens 30 % der 
Tagesration aus. 

(3) Die Futterrationen dürfen höchstens 60 % pflanzliche 
Erzeugnisse ökologischer/biologischer Herkunft enthalten.
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(4) Im Rahmen ihrer physiologischen Bedürfnisse darf 
Lachsen und Forellen mit dem Futter Astaxanthin, vorran
gig aus ökologischen/biologischen Quellen wie den Schalen 
ökologisch/biologisch erzeugter Krebstiere, verabreicht wer
den. Stehen ökologische/biologische Ausgangsstoffe nicht 
zur Verfügung, dürfen natürliche Astaxanthinquellen (z.B. 
Phaffia-Hefe) verwendet werden. 

Artikel 25l 

Spezifische Vorschriften für Futtermittel für bestimmte 
Aquakulturtiere 

(1) Die in Anhang XIIIa Abschnitte 6, 7 und 9 genann
ten Aquakulturtiere ernähren sich über das natürliche Nah
rungsangebot in den Teichen und Seen. 

(2) Steht ein natürliches Nahrungsangebot gemäß Absatz 
1 nicht in ausreichender Menge zur Verfügung, dürfen öko
logische/biologische Futtermittel pflanzlichen Ursprungs, 
die vorzugsweise vom Betrieb selbst stammen, oder Algen 
zugefüttert werden. Die Notwendigkeit zuzufüttern ist von 
den Unternehmern zu dokumentieren. 

(3) Bei Zufütterung gemäß Absatz 2 darf die Futterration 
für die in Anhang XIIIa Abschnitt 7 genannten Arten und 
für die in Abschnitt 9 genannten Haiwelse (Pangasius spp.) 
einen Höchstanteil von 10 % Fischmehl oder Fischöl aus 
nachhaltiger Fischerei enthalten. 

Artikel 25m 

Erzeugnisse und Stoffe gemäß Artikel 15 Absatz 1 
Buchstabe d Ziffer iii der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 

(1) In ökologischer/biologischer Aquakultur dürfen nur 
Futtermittelausgangserzeugnisse tierischen und minerali
schen Ursprungs nach Maßgabe von Anhang V eingesetzt 
werden. 

(2) Futtermittelzusatzstoffe, bestimmte Erzeugnisse für 
die Tierernährung und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen 
nach Maßgabe von Anhang VI verwendet werden. 

A b s c h n i t t 6 

S p e z i f i s c h e v o r s c h r i f t e n f ü r M o l l u s k e n 

Artikel 25n 

Kulturflächen 

(1) Muschelproduktion kann in demselben Gewässer wie 
ökologische/biologische Fisch- und Algenproduktion in Po
lykultur erfolgen, die im Nachhaltigkeitsplan näher zu be
schreiben ist. Muscheln können in Polykultur auch zusam
men mit Schnecken wie der Gemeinen Strandschnecke kul
tiviert werden. 

(2) Ökologische/biologische Muschelproduktion erfolgt 
in Gebieten, die durch Pfähle oder Schwimmkörper oder 
auf andere Art klar gekennzeichnet sind, und nutzt zur 
Eingrenzung Netze, Käfige oder andere künstliche Struktu
ren. 

(3) Potenzielle Gefahren ökologischer/biologischer Scha
lentierkulturen für andere, unter Schutz gestellte Arten wer
den so weit wie möglich ausgeschlossen. Netze zum Schutz 
gegen Prädatoren sind so konstruiert, dass tauchende Vögel 
keinen Schaden nehmen können. 

Artikel 25o 

Muschelsaat 

(1) Soweit die Umwelt hierdurch nicht spürbar geschä
digt wird und die lokalen Vorschriften dies gestatten, darf 
Muschelsaat von wilden, außerhalb der Produktionseinheit 
gelegenen Muschelkolonien verwendet werden, wenn 

a) sie von Muschelbänken stammt, die den Winter voraus
sichtlich nicht überleben, oder Bänken, die für die Er
haltung der Wildbestände verzichtbar sind, oder 

b) es sich um natürliche Ansiedlungen von Muschelsaat auf 
Kollektoren handelt. 

Es werden Aufzeichnungen darüber geführt, wie, wo und 
wann Muschelsaat aus Wildbeständen gesammelt wurde, 
um eine Rückverfolgung bis zum Sammelgebiet zu ermög
lichen. 

Der Anteil nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugter Mu
schelsaat, die in ökologische/biologische Produktionseinhei
ten eingesetzt werden darf, wird zum 31. Dezember 2011 
auf 80 %, zum 31. Dezember 2013 auf 50 % und zum 
31. Dezember 2015 auf 0 % reduziert. 

(2) Im Falle der Pazifischen Auster Crassostrea gigas wird 
vorzugsweise selektiv gezüchtetes Bestandsmaterial verwen
det, das sich in freier Wildbahn gar nicht oder seltener 
vermehrt. 

Artikel 25p 

Bewirtschaftung 

(1) Die Besatzdichte übersteigt nicht die Besatzdichte 
von nicht- ökologischer/nichtbiologischer Schalentierpro
duktion am selben Standort. Sortieren, Ausdünnen und 
Anpassen der Besatzdichte erfolgen auf Basis der Biomasse, 
unter Beachtung des Tierschutzes und mit dem Ziel hoher 
Produktqualität. 

(2) Biologischer Bewuchs wird physikalisch oder von 
Hand entfernt und gegebenenfalls in größerer Entfernung 
von den Zuchtanlagen ins Meer zurückgeworfen. Schalen
tiere dürfen zum Schutz gegen schädliche Bewuchsorganis
men einmal im Laufe des Produktionszyklus mit einer Kalk
lösung behandelt werden. 

Artikel 25q 

Kultivierungsvorschriften 

(1) Die Muschelzucht an hängenden Leinen und die üb
rigen Methoden in Anhang XIIIa Abschnitt 8 sind für die 
ökologische/biologische Produktion zulässig.
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(2) Weichtierkulturen am Meeresboden sind nur zuläs
sig, wenn an den Aufzucht- und Sammelplätzen keine spür
bar negativen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Der 
Betreiber erbringt den Nachweis geringer Umweltbelastun
gen durch eine Prüfung einschließlich Bericht über die Nut
zung der betreffenden Flächen, der der Kontrollstelle oder 
Kontrollbehörde vorzulegen ist. Dieser Bericht wird zudem 
als getrenntes Kapitel in den Nachhaltigkeitsplan aufgenom
men. 

Artikel 25r 

Spezifische Vorschriften für Austern 

Die Kultivierung in Säcken auf Tischen ist zulässig. Diese 
Tische und andere Vorrichtungen zur Austernzucht sind so 
aufzustellen, dass keine durchgehende Sperre entlang der 
Uferlinie entsteht. Für eine optimale Produktion werden 
die Austern sorgfältig unter Beachtung der Gezeitenströ
mung platziert. Die Austernproduktion muss den Kriterien 
in Anhang XIIIa Abschnitt 8 genügen. 

A b s c h n i t t 7 

K r a n k h e i t s v o r s o r g e u n d t i e r ä r z t l i c h e 
B e h a n d l u n g 

Artikel 25s 

Allgemeine Bestimmungen zur Krankheitsvorsorge 

(1) Der Tiergesundheitsmanagementplan sieht in Über
einstimmung mit Artikel 9 der Richtlinie 2006/88/EG Maß
nahmen zur biologischen Sicherheit und Krankheitsvor
sorge vor und schließt eine schriftliche Vereinbarung über 
eine der Anlage angemessene Gesundheitsberatung mit qua
lifizierten Gesundheitsdiensten für Aquakulturtiere ein, die 
den Betrieb mindestens einmal im Jahr (bei Muschelzucht 
mindestens einmal alle zwei Jahre) besichtigen. 

(2) Haltungssysteme, Ausrüstungen und Geräte werden 
ordentlich gereinigt und desinfiziert. Hierzu dürfen nur Er
zeugnisse gemäß Anhang VII Nummern 2.1 und 2.2 ver
wendet werden. 

(3) Es gelten folgende Vorschriften für Ruhezeiten: 

a) Die zuständige Behörde entscheidet, ob eine Ruhezeit 
erforderlich ist, und legt gegebenenfalls einen angemes
senen Zeitraum fest; diese Ruhezeit wird daraufhin nach 
jedem Produktionszyklus in Haltungseinrichtungen im 
offenen Meer eingehalten und dokumentiert. Eine Ruhe
zeit wird auch für andere Produktionsmethoden in Be
cken, Teichen und Netzkäfigen empfohlen; 

b) für die Muschelzucht sind solche Zeiten nicht vor
geschrieben; 

c) in der Ruhezeit werden die Netzkäfige oder sonstigen 
Haltungseinrichtungen geleert und desinfiziert und blei
ben bis zur Wiederverwendung unbesetzt. 

(4) Soweit sachgerecht werden vorhandene Fischfutter
reste, Ausscheidungen und tote Tiere sofort entfernt, um 
keine deutliche Verschlechterung der Wasserqualität zu ris
kieren, Krankheitsrisiken einzuschränken und keine Insek
ten oder Nager anzulocken. 

(5) Der Einsatz von ultraviolettem Licht und Ozon ist 
nur in Brut- und Jungtierstationen erlaubt. 

(6) Für die biologische Bekämpfung von Ektoparasiten 
werden vorzugsweise Putzerfische eingesetzt. 

Artikel 25t 

Tierärztliche Behandlung 

(1) Tritt trotz der Krankheitsvorsorge gemäß Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe f Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 ein Gesundheitsproblem auf, können tierärzt
liche Behandlungen in nachstehender Rangfolge durch
geführt werden: 

a) Einsatz pflanzlicher, tierischer oder mineralischer Stoffe 
in homöopathischer Verdünnung; 

b) Einsatz von Pflanzen und Pflanzenextrakten, die keine 
betäubende Wirkung haben, sowie 

c) Einsatz von Substanzen wie Spurenelementen, Metallen, 
natürlichen Immunostimulanzien oder zugelassenen 
Probiotika. 

(2) Allopathische Behandlungen sind auf zwei Behand
lungen jährlich beschränkt, ausgenommen Impfungen und 
obligatorische Tilgungspläne. Bei einem Produktionszyklus 
von weniger als einem Jahr darf jedoch nur einmal allo
pathisch behandelt werden. Wird häufiger allopathisch be
handelt, dürfen die betreffenden Tiere nicht als ökologi
sches/biologisches Erzeugnis verkauft werden. 

(3) Parasitenbehandlungen, obligatorische Bekämpfungs
programme der Mitgliedstaaten ausgenommen, dürfen 
zweimal jährlich bzw. bei einem Produktionszyklus von 
weniger als 18 Monaten einmal jährlich vorgenommen 
werden. 

(4) Die Wartezeit nach Verabreichung allopathischer 
Tierarzneimittel und nach Parasitenbehandlungen gemäß 
Absatz 3, auch im Rahmen obligatorischer Bekämpfungs- 
und Tilgungsprogramme, ist doppelt so lang wie die vor
geschriebene Wartezeit gemäß Artikel 11 der Richtlinie 
2001/82/EG und beträgt, wenn keine Wartezeit festgelegt 
ist, 48 Stunden.
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(5) Der Einsatz von Tierarzneimitteln ist der Kontroll
stelle oder Kontrollbehörde zu melden, bevor die Tiere als 
ökologische/biologische Erzeugnisse vermarktet werden. Be
handelte Tiere müssen eindeutig zu identifizieren sein. 

___________ 
(*) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.“ 

6. In Titel II Kapitel 3 wird nach Artikel 29 folgender 
Artikel 29a eingefügt: 

„Artikel 29a 

Spezifische Vorschriften für Meeresalgen 

(1) Sollen Meeresalgen frisch vermarktet werden, wird 
zum Spülen der frisch geernteten Algen Meerwasser ver
wendet. 

Sollen die Meeresalgen getrocknet vermarktet werden, kann 
zum Spülen auch Trinkwasser verwendet werden. Die Ver
wendung von Salz zum Feuchteentzug ist erlaubt. 

(2) Offene Flammen, die mit den Algen in direkten Kon
takt kommen, dürfen zum Trocknen nicht eingesetzt wer
den. Soweit Seile und andere Ausrüstungen im Trocknungs
prozess eingesetzt werden, dürfen diese nicht mit Antifou
ling-, Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln behandelt wor
den sein, entsprechende in Anhang VII aufgelistete Erzeug
nisse ausgenommen.“ 

7. In Titel II Kapitel 4 wird folgender Artikel 32a eingefügt: 

„Artikel 32a 

Transport von lebenden Fischen 

(1) Lebende Fische werden in geeigneten Behältnissen 
mit sauberem Wasser, das die physiologischen Ansprüche 
der Fische hinsichtlich Temperatur und Sauerstoffgehalt er
füllt, transportiert. 

(2) Bevor ökologisch/biologisch erzeugte Fische und Fi
scherzeugnisse transportiert werden, werden die Behältnisse 
gründlich gereinigt, desinfiziert und ausgespült. 

(3) Es werden Vorkehrungen zur Stressvermeidung ge
troffen. Zum Schutz der Tiere wird eine artgerechte Trans
portdichte eingehalten. 

(4) Über die Einhaltung der Absätze 1 bis 3 wird Buch 
geführt.“ 

8. Artikel 35 Absatz 2 und Absatz 3 erhalten folgende Fas
sung: 

„(2) Im Falle von ökologischen/biologischen Pflanzen-, 
Meeresalgen- und Tierproduktionseinheiten, auch in Aqua
kultur, ist die Lagerung von anderen als den im Rahmen 
der vorliegenden Verordnung zugelassenen Betriebsmitteln 
in der Produktionseinheit verboten. 

(3) Die Lagerung von allopathischen Tierarzneimitteln 
und Antibiotika in Betrieben ist zulässig, sofern sie von 
einem Tierarzt im Rahmen der Behandlung im Sinne von 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii oder Artikel 15 
Absatz 1 Buchstabe f Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 verschrieben wurden sowie an einem überwach
ten Ort aufbewahrt und in das Bestandsbuch gemäß 
Artikel 76 der vorliegenden Verordnung oder die Aquakul
turproduktionsaufzeichnungen gemäß Artikel 79b der vor
liegenden Verordnung eingetragen werden.“ 

9. In Titel II Kapitel 5 wird folgender Artikel 36a eingefügt: 

„Artikel 36a 

Meeresalgen 

(1) Für eine Meeresalgensammelfläche beträgt der Um
stellungszeitraum sechs Monate. 

(2) Für eine Meeresalgenkultureinheit beträgt der Umstel
lungszeitraum sechs Monate oder einen vollen Produktions
zyklus, wenn dieser länger als sechs Monate ist.“ 

10. In Titel II Kapitel 5 wird nach Artikel 38 folgender 
Artikel 38a eingefügt: 

„Artikel 38a 

Aquakulturtiere 

(1) Für Aquakulturproduktionseinheiten einschließlich 
der vorhandenen Aquakulturtiere gelten je nach Art der 
Anlage folgende Umstellungszeiträume: 

a) für Anlagen, die nicht entleert, gereinigt und desinfiziert 
werden können, ein Umstellungszeitraum von 24 Mo
naten; 

b) für Anlagen, die entleert wurden oder in denen eine 
Ruhezeit eingehalten wurde, ein Umstellungszeitraum 
von 12 Monaten; 

c) für Anlagen, die entleert, gereinigt und desinfiziert wur
den, ein Umstellungszeitraum von sechs Monaten; 

d) für Anlagen im offenen Gewässer einschließlich Mu
schelkulturen ein Umstellungszeitraum von drei Mona
ten. 

(2) Die zuständige Behörde kann beschließen, jeden zu
rückliegenden dokumentierten Zeitraum, in dem die Anla
gen nicht mit unzulässigen Erzeugnissen für die ökologi
sche/biologische Produktion behandelt worden sind oder 
für die ökologische/biologische Produktion unzulässigen Er
zeugnissen ausgesetzt waren, rückwirkend als Teil des Um
stellungszeitraums anzuerkennen.“
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11. Artikel 43 erhält folgenden Titel: 

„Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen 
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs“ 

12. Artikel 59 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Dieses Kapitel gilt nicht für Futtermittel für Heim- und 
Pelztiere. “: 

13. Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) das verarbeitete Futtermittel die Anforderungen der Ver
ordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere von 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d Ziffern iv und v (Tiere) 
und Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d (Aquakulturtiere) 
sowie Artikel 18 der genannten Verordnung erfüllt; “: 

14. In Titel IV wird folgendes Kapitel 2a eingefügt: 

„KAPITEL 2a 

Spezifische Kontrollvorschriften für Meeresalgen 

Artikel 73a 

Kontrollvorkehrungen für Meeresalgen 

Bei Aufnahme des speziell für Meeresalgen geltenden Kon
trollverfahrens muss die vollständige Beschreibung der Ein
heit gemäß Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a folgende An
gaben umfassen: 

a) eine vollständige Beschreibung der Anlagen an Land und 
im Meer; 

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der umweltbezogenen Prü
fung gemäß Artikel 6b Absatz 3; 

c) gegebenenfalls den Nachhaltigkeitsplan gemäß 
Artikel 6b Absatz 4; 

d) für wilde Meeresalgenbestände eine vollständige Be
schreibung einschließlich Übersichtskarten der Sammel
flächen an der Küste und im Meer sowie der Landflä
chen, an denen nach der Sammlung weitere Arbeits
gänge stattfinden. 

Artikel 73b 

Buchführung über die Meeresalgenproduktion 

(1) Unternehmer führen Buch über die Meeresalgenpro
duktion in Form eines Registers, das für Kontrollbehörden 
oder Kontrollstellen jederzeit an den Betriebsstätten zur 
Verfügung gehalten wird. Die Aufzeichnungen umfassen 
mindestens folgende Angaben: 

a) Artenliste, Erntedatum und Erntemenge; 

b) Datum der Ausbringungen, Art und Menge verwendeter 
Düngemittel. 

(2) Für gesammelte Meeresalgen aus Wildbeständen ent
hält das Register außerdem: 

a) eine chronologische Aufzeichnung der Erntetätigkeit für 
jede Art auf namentlich bezeichneten Algenbänken; 

b) geschätzte Erntemengen pro Saison; 

c) Quellen möglicher Verschmutzung der beernteten Al
genbänke; 

d) den im Hinblick auf eine nachhaltige Nutzung höchst
möglichen Dauerertrag für jede Algenbank.“ 

15. In Titel IV wird folgendes Kapitel 3a eingefügt: 

„KAPITEL 3a 

Spezifische Kontrollvorschriften für die Produktion von 
Tieren in Aquakultur 

Artikel 79a 

Kontrollvorkehrungen für die Produktion von Tieren 
in Aquakultur 

Bei Aufnahme des speziell für die Produktion von Tieren in 
Aquakultur geltenden Kontrollverfahrens muss die vollstän
dige Beschreibung der Einheit gemäß Artikel 63 Absatz 1 
Buchstabe a folgende Angaben umfassen: 

a) eine vollständige Beschreibung der Anlagen an Land und 
im Meer; 

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der umweltbezogenen Prü
fung gemäß Artikel 6b Absatz 3; 

c) gegebenenfalls den Nachhaltigkeitsplan gemäß 
Artikel 6b Absatz 4; 

d) im Fall der Weichtierproduktion eine Zusammenfassung 
des betreffenden Kapitels im Nachhaltigkeitsplan gemäß 
Artikel 25q Absatz 2. 

Artikel 79b 

Buchführung über die Produktion von Tieren in 
Aquakultur 

Die Unternehmer machen die nachstehenden Aufzeichnun
gen in Form eines Registers, halten sie regelmäßig auf dem 
neuesten Stand und stellen sie den Kontrollbehörden oder 
Kontrollstellen jederzeit in den Betriebsstätten zur Ver
fügung: 

a) Ursprung, Ankunftsdatum und Umstellungszeitraum der 
in den Betrieb eingebrachten Tiere; 

b) Nummer der Lose, Alter, Gewicht und Empfänger der 
den Betrieb verlassenden Tiere; 

c) Angaben zu entwichenen Fischen; 

d) Art und Menge der für Fische eingesetzten Futtermittel 
und im Falle von Karpfen und verwandten Arten Auf
zeichnungen über die im Rahmen der Zufütterung ver
abreichten Futtermittel;
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e) tierärztliche Behandlungen mit Angabe des Behand
lungszwecks sowie Datum der Verabreichung, Verabrei
chungsmethode, Art des verabreichten Mittels und War
tezeit; 

f) Maßnahmen zur Krankheitsvorsorge mit Angaben zu 
Ruhezeiten, Reinigung und Wasserbehandlung. 

Artikel 79c 

Spezifische Kontrollbesuche bei Muschelkulturen 

Kontrollbesuche bei Muschelkulturen finden vor und wäh
rend der maximalen Bestandsgröße (maximale Biomasseer
zeugung) statt. 

Artikel 79d 

Bewirtschaftung mehrerer Produktionseinheiten durch 
ein und denselben Unternehmer 

Bewirtschaftet ein Unternehmer mehrere Produktionseinhei
ten gemäß Artikel 25c, so unterliegen die Einheiten, in 
denen Tiere in Aquakultur nichtökologisch/nichtbiologisch 
produziert werden, ebenfalls der Kontrollregelung gemäß 
Kapitel 1 und dem vorliegenden Kapitel.“ 

16. Titel IV Kapitel 4 erhält folgende Überschrift: 

„Kontrollvorschriften für Einheiten zur Aufbereitung von 
Pflanzen-, Meeresalgen- und Tiererzeugnissen sowie tieri
schen Aquakulturerzeugnissen und Lebensmitteln aus sol
chen Erzeugnissen“ 

17. Titel IV Kapitel 5 erhält folgende Überschrift: 

„Kontrollvorschriften für die Einfuhr von ökologischen/ 
biologischen Erzeugnissen aus Drittländern“ 

18. In Artikel 93 Absatz 2 werden folgende Buchstaben ange
fügt: 

„e) die Anzahl ökologischer/biologischer Einheiten für die 
Produktion von Tieren in Aquakultur; 

f) den Umfang der ökologischen/biologischen Produktion 
von Tieren in Aquakultur; 

g) fakultativ die Anzahl ökologischer/biologischer Meeres
algeneinheiten und den Umfang der ökologischen/biolo
gischen Meeresalgenproduktion.“ 

19. Artikel 95 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Zum Zwecke von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe j 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und bis zu Aufnahme 
spezifischer Stoffe gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe f 
der Verordnung dürfen nur Mittel verwendet werden, die 
von den zuständigen Behörden genehmigt wurden. “ 

20. In Artikel 95 wird folgender Absatz angefügt: 

„(11) Für eine am 1. Juli 2013 ablaufende Übergangszeit 
kann die zuständige Behörde Aquakulturproduktionseinhei
ten, die vor Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung nach 
anerkannten einzelstaatlichen Regeln Meeresalgen und Tiere 
ökologisch/biologisch produzieren, genehmigen, während 
der Anpassung an die vorliegende Verordnung den Status 
ökologischer/biologischer Produktionseinheiten aufrecht
zuerhalten, wenn die Gewässer nicht ungebührlich durch 
Stoffe verunreinigt werden, die für die ökologische/biologi
sche Produktion unzulässig sind. Unternehmer, die von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen, melden der zuständi
gen Behörde die betreffenden Fischteiche, Netzkäfige oder 
Meeresalgenplätze. “ 

21. Die Anhänge werden nach Maßgabe des Anhangs zur vor
liegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Juli 2010, mit folgenden Ausnahmen: 

a) Artikel 1 Nummer 4 gilt ab Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung. 

b) Die Änderungen gemäß Artikel 1 Nummer 9 sowie Nummer 
1 Buchstaben b und c des Anhangs gelten ab Beginn des 
Anwendungszeitraums der Verordnung (EG) Nr. 889/2008. 

Diese Verordnung kann ab 1. Juli 2013 auf der Grundlage 
begründeter Vorschläge der Mitgliedstaaten überprüft und gege
benenfalls geändert werden. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 5. August 2009 

Für die Kommission 

Mariann FISCHER BOEL 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Die Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 werden wie folgt geändert: 

1. Anhang I wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Düngemittel, Bodenverbesserer und Nährstoffe gemäß Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 6d Absatz 2“ 

b) Überschrift und erste Zeile der Tabelle erhalten folgende Fassung: 

„Zulassung 
Bezeichnung 

Erzeugnisse, die nur nachstehende Stoffe 
enthalten oder Gemische daraus 

Beschreibung, Anforderung an die 
Zusammensetzung, Verwendungsvorschriften 

A Stallmist Gemisch aus tierischen Exkrementen und 
pflanzlichem Material (Einstreu) 

Produkt darf nicht aus der industriellen 
Tierhaltung stammen.“ 

c) In Zeile 11 der Tabelle erhält die letzte Spalte folgende Fassung: 

„Fell: Höchstgehalt der Trockenmasse an Chrom (VI) in mg/kg: 0“ 

2. Anhang III wird wie folgt geändert: 

In Abschnitt 1 wird in Zeile 6 „Mastschweine“ eine vierte Unterzeile eingefügt: 

„über 110 kg 1,5 1,2“ 

3. Anhang V wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Futtermittelausgangserzeugnisse gemäß Artikel 22 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 25k Absatz 1 Buchstabe d 
und Artikel 25m Absatz 1“ 

b) Unter Nummer 2.2 erhält der vierte Gedankenstrich folgende Fassung: 

„— enzymatisch gewonnene, lösliche oder unlösliche Hydrolysate und Proteolysate, ausschließlich für Aquakultur
tiere und Jungtiere“ 

c) Unter Nummer 2.2 wird folgender Gedankenstrich angefügt: 

„— Krebstiermehl“ 

4. Anhang VI wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Futtermittelzusatzstoffe und bestimmte Substanzen für die Tierernährung gemäß Artikel 22 Absatz 4 und 
Artikel 25m Absatz 2“
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b) Unter Nummer 1.1 erhält Buchstabe a zweiter Gedankenstrich folgende Fassung: 

„— naturidentische synthetische Vitamine für Monogastriden und Aquakulturtiere“ 

c) Nummer 1.3 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Stoffe mit antioxidierender Wirkung 

E306 — Tocopherol-haltige Extrakte natürlichen Ursprungs als Antioxidantien 

— natürliche Stoffe mit antioxidierender Wirkung (ausschließlich für Futtermittel für die Aquakul
tur)“ 

ii) nach Buchstabe d wird folgender Buchstabe angefügt: 

„e) Emulgatoren und Stabilisatoren 

Lecithin aus ökologisch/biologisch erzeugten Rohstoffen (ausschließlich für Futtermittel für die Aquakultur)“ 

5. Anhang VII erhält folgende Fassung: 

„ANHANG VII 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

1. Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Anlagen für die Tierproduktion gemäß Artikel 23 
Absatz 4: 

— Kali- und Natronseifen 

— Wasser und Dampf 

— Kalkmilch 

— Kalk 

— Branntkalk 

— Natriumhypochlorit (z. B. als Lauge) 

— Ätznatron 

— Ätzkali 

— Wasserstoffperoxid 

— natürliche Pflanzenessenzen 

— Zitronensäure, Peressigsäure, Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure und Essigsäure 

— Alkohol 

— Salpetersäure (Melkausrüstungen) 

— Phosphorsäure (Melkausrüstungen) 

— Formaldehyd 

— Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Zitzen und Melkgeräte 

— Natriumcarbonat
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2. Mittel für die Reinigung und Desinfektion von Anlagen für die Produktion von Aquakulturtieren und Meeresalgen 
gemäß Artikel 6e Absatz 2, Artikel 25s Absatz 2 und Artikel 29a: 

2.1. Stoffe zur Reinigung und Desinfektion von Ausrüstungen und Anlagen in Abwesenheit von Aquakulturtieren: 

— Ozon 

— Natriumchlorid 

— Natriumhypochlorit 

— Calciumhypochlorit 

— Kalk (CaO, Calciumoxid) 

— Natriumhydroxid 

— Alkohol 

— Wasserstoffperoxid 

— organische Säuren (Essigsäure, Milchsäure, Zitronensäure) 

— Huminsäure 

— Peroxyessigsäure 

— Iodophore 

— Kupfersulfat: nur bis 31. Dezember 2015 

— Kaliumpermanganat 

— Peressig- und Peroctansäuren 

— Kamelienölkuchen (tea seed cake) aus natürlichen Kameliensamen (ausschließlich für die Garnelenzucht) 

2.2. zulässige Stoffe bei Anwesenheit von Aquakulturtieren: 

— Kalkstein (Calciumcarbonat) zur pH-Kontrolle 

— Dolomit zur pH-Korrektur (ausschließlich für die Garnelenzucht)“ 

6. Die Tabelle in Anhang VIII Abschnitt A wird wie folgt geändert: 

a) Nach Zeile 4 wird folgende Zeile eingefügt: 

„B E 223 Natriummetabisulfit X Krebstiere ( 2 )“ 

b) Nach Zeile 14 wird folgende Zeile eingefügt: 

„B E 330 Zitronensäure X Krebs- und 
Weichtiere ( 2 )“
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7. Anhang XII erhält folgende Fassung: 

„ANHANG XII 

Muster der in Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 vorgesehenen Bescheinigung für den 
Unternehmer gemäß Artikel 68 der vorliegenden Verordnung
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8. Folgender Anhang XIIIa wird nach Anhang XIII eingefügt: 

„ANHANG XIIIa 

Abschnitt 1 

Ökologische/biologische Produktion von Salmoniden in Süßwasser: 

Forelle (Salmo trutta) – Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) – Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) – Lachs (Salmo salar) 
– Seesaibling (Salvelinus alpinus) – Äsche (Thymallus thymallus) – Amerikanischer Seesaibling (Salvelinus namaycush) – 
Huchen (Hucho hucho) 

Produktionssystem Die Produktion muss in offenen Systemen erfolgen. Die Wasserwechselrate 
muss eine Sauerstoffsättigung von mindestens 60 % bewirken, auf die Bedürf
nisse der Tiere abgestimmt sein und einen ausreichenden Abfluss des Haltungs
wassers sicherstellen. 

Maximale Besatzdichte andere als die nachstehend genannten Salmoniden: unter 15 kg/m 3 

Lachs: 20 kg/m 3 

Bachforelle und Regenbogenforelle: 25 kg/m 3 

Seesaibling: 20 kg/m 3 

Abschnitt 2 

Ökologische/biologische Produktion von Salmoniden im Meer: 

Lachs (Salmo salar), Forelle (Salmo trutta) – Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) 

Maximale Besatzdichte 10 kg/m 3 in Netzgehegen 

Abschnitt 3 

Ökologische/biologische Produktion von Kabeljau (Gadus morhua) und anderen Dorschfischen (Gadidae), Seebarsch 
(Dicentrarchus labrax), Goldbrassen (Sparus aurata), Adlerfisch (Argyrosomus regius), Steinbutt (Psetta maxima [= Scopthal
mus maximus]), Gemeinen Meerbrassen (Pagrus pagrus[=Sparus pagrus]), Rotem Trommler (Sciaenops ocellatus) und 
anderen Meerbrassen (Sparidae) sowie Kaninchenfischen (Siganus spp) 

Produktionssystem Haltungssysteme im offenen Meer (Netzgehege/Netzkäfige), mit geringer Mee
resströmung für ein optimales Wohlbefinden der Fische, oder in offenen Hal
tungssystemen an Land 

Maximale Besatzdichte andere Arten als Steinbutt: 15 kg/m 3 

Steinbutt: 25 kg/m 2 

Abschnitt 4 

Ökologische/biologische Produktion von Seebarschen, Goldbrassen, Adlerfischen, Meeräschen (Liza, Mugil) und Aal 
(Anguilla spp) in Erdteichen in Gezeitenbereichen und Lagunen 

Haltungssystem Ehemalige Salzbecken, die in Produktionseinheiten für Aquakultur umgewan
delt wurden, und ähnliche Erdteiche in Gezeitenbereichen 

Produktionssystem Es muss ein ausreichender Wasseraustausch stattfinden, um das Wohlergehen 
der betreffenden Art(en) zu gewährleisten. 

Mindestens 50 % der Dämme müssen mit Pflanzen bewachsen sein. 

Absetzteiche mit Feuchtbiotop sind vorgeschrieben. 

Maximale Besatzdichte 4 kg/m 3
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Abschnitt 5 

Ökologische/biologische Produktion von Stören (Acipenseridae) in Süßwasser 

Produktionssystem Die Wasserströmung in jeder Haltungseinheit muss den physiologischen Be
dürfnissen der Tiere entsprechen. 

Das ablaufende Wasser muss eine äquivalente Qualität aufweisen wie das zu
laufende Wasser. 

Maximale Besatzdichte 30 kg/m 3 

Abschnitt 6 

Ökologische/biologische Fischproduktion in Binnengewässern 

Karpfenfische (Cyprinidae) und andere vergesellschaftete Arten in Polykultur, einschließlich Barsch, Hecht, Wels, Fell
chen, Stör 

Produktionssystem In Fischteichen, die in regelmäßigen Abständen vollständig abgelassen werden, 
und in Seen. Seen müssen ausschließlich der ökologischen/biologischen Erzeu
gung dienen, einschließlich Ackerbau in ihren trocken liegenden Bereichen. 

Der Abfischbereich muss einen Frischwasserzufluss haben und so groß sein, 
dass die Tiere in ihrem Wohlbefinden nicht beeinträchtigt sind. Die Fische 
werden nach der Ernte in frischem Wasser gehältert. 

Eine organische und mineralische Düngung der Teiche und Seen in Überein
stimmung mit Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit einer Höchst
gabe von 20 kg Stickstoff/ha ist zulässig. 

Der Einsatz chemisch-synthetischer Mittel zur Kontrolle des Pflanzenwuchses 
in den Produktionsgewässern ist verboten. 

Streifen mit natürlicher Vegetation um die Binnengewässeranlagen herum die
nen als Pufferzonen zu angrenzenden Flächen, die nicht nach den Vorgaben 
ökologischer/biologischer Produktion bewirtschaftet werden. 

Bei Polykultur in Abwachsteichen muss den Bedürfnissen aller Besatzarten 
gleichermaßen Rechnung getragen werden. 

Ertrag Die Gesamtproduktion ist auf 1 500 kg Fisch (alle Arten) pro Hektar und Jahr 
begrenzt. 

Abschnitt 7 

Ökologische/biologische Produktion von Geißelgarnelen (Penaeidae) und Süßwassergarnelen (Macrobrachium spp) 

Einrichtung von 
Produktionseinheiten 

Ansiedlung in Gebieten mit unfruchtbaren Lehmböden, um die Umweltbelas
tung durch den Teichbau auf ein Mindestmaß zu beschränken. Teichbau mit 
dem vorhandenen Lehm. Die Zerstörung von Mangrovenbeständen ist nicht 
erlaubt. 

Umstellungszeit Sechs Monate je Teich entsprechend der üblichen Lebensspanne von Garnelen 
in Aquakultur 

Herkunft der Elterntiere Mindestens die Hälfte der Elterntiere muss nach drei Jahren Betrieb der Anlage 
aus Nachzucht stammen. Der restliche Elternbestand muss von pathogenfreien 
Wildbeständen aus nachhaltiger Fischerei stammen. Die erste und zweite Ge
neration muss vor Einsetzen in die Anlagen einem Screening unterzogen wer
den. 

Entfernen von Augenstielen ist verboten 

Maximale Besatzdichten und 
Produktionsmengen 

Anzucht: höchstens 22 Postlarven/m 2 

Maximale Haltungsdichte: 240 g/m 2
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Abschnitt 8 

Weichtiere und Stachelhäuter 

Produktionssysteme Leinen, Flöße, Kultivierung am Meeresboden, Netzsäcke, Käfige, Kästen, Later
nennetze, Muschelpfähle und andere Haltungssysteme. 

Bei der Miesmuschelproduktion an Flößen wird maximal ein Seil pro Quadrat
meter Oberfläche ins Wasser gehängt. Die Seile sind höchstens 20 Meter lang. 
Ein Ausdünnen der Seile im Laufe des Produktionszyklus ist nicht zulässig, 
aber die Seile dürfen - wenn die anfängliche Besatzdichte nicht erhöht wird – 
unterteilt werden. 

Abschnitt 9 

Tropische Süßwasserfische: Milchfisch (Chanos chanos), Buntbarsche (Oreochromis sp.), Haiwelse (Pangasius sp.) 

Produktionssysteme Teiche und Netzkäfige 

Maximale Besatzdichte Haiwelse: 10 kg/m 3 

Buntbarsche: 20 kg/m 3 

Abschnitt 10 

Andere Aquakulturtiere: keine“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 711/2009 DER KOMMISSION 

vom 4. August 2009 

über ein Fangverbot für Gabeldorsch in den Gebieten VIII und IX (Gemeinschaftsgewässer und 
Gewässer außerhalb der Hoheit oder der Gerichtsbarkeit von Drittländern) für Schiffe unter der 

Flagge Portugals 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom 
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nut
zung der Fischereiressourcen im Rahmen der gemeinsamen Fi
schereipolitik ( 1 ), insbesondere auf Artikel 26 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom 
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für 
die gemeinsame Fischereipolitik ( 2 ), insbesondere auf 
Artikel 21 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1359/2006 des Rates vom 
28. November 2008 zur Festsetzung der Fangmöglich
keiten von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft für be
stimmte Bestände von Tiefseearten (2009 und 2010) ( 3 ) 
sind die Fangquoten für die Jahre 2009 und 2010 vor
gegeben. 

(2) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben 
die Fänge aus dem im Anhang der vorliegenden Verord
nung genannten Bestand durch Schiffe, die die Flagge des 
im Anhang genannten Mitgliedstaats führen oder in die
sem Mitgliedstaat registriert sind, die für 2009 zugeteilte 
Quote erreicht. 

(3) Daher müssen die Befischung dieses Bestands, die Auf
bewahrung an Bord sowie das Umladen und Anlanden 
von Fängen aus diesem Bestand verboten werden - 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ausschöpfung der Quote 

Die Fangquote für den im Anhang dieser Verordnung genann
ten Bestand, die dem ebenfalls im Anhang genannten Mitglied
staat für das Jahr 2009 zugeteilt wurde, gilt ab dem im Anhang 
festgesetzten Zeitpunkt als erschöpft. 

Artikel 2 

Verbote 

Die Befischung des im Anhang dieser Verordnung genannten 
Bestands durch Schiffe, die die Flagge des im Anhang genannten 
Mitgliedstaats führen oder in diesem Mitgliedstaat registriert 
sind, ist ab dem im Anhang festgesetzten Zeitpunkt verboten. 
Die Aufbewahrung an Bord sowie das Umladen und Anlanden 
von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen 
nach diesem Zeitpunkt getätigt werden, sind verboten. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 4. August 2009 

Für die Kommission 

Fokion FOTIADIS 
Generaldirektor für Maritime Angelegenheiten 

und Fischerei
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ANHANG 

Nr. 1/DSS 

Mitgliedstaat PRT 

Bestand GFB/89- 

Art Gabeldorsch (Phycis blennoides) 

Gebiet VIII und IX (Gemeinschaftsgewässer und Gewässer außer
halb der Hoheit oder der Gerichtsbarkeit von Drittländern) 

Datum 15. Juli 2009
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VERORDNUNG (EG) Nr. 712/2009 DER KOMMISSION 

vom 5. August 2009 

zur Änderung der mit der Verordnung (EG) Nr. 945/2008 festgesetzten repräsentativen Preise und 
zusätzlichen Einfuhrzölle für bestimmte Erzeugnisse des Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2008/09 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel 
mit Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2 Un
terabsatz 2 zweiter Satz, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und 
bestimmten Sirupen geltenden repräsentativen Preise 
und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschaftsjahr 

2008/09 sind mit der Verordnung (EG) Nr. 945/2008 
der Kommission ( 3 ) festgesetzt worden. Diese Preise und 
Zölle wurden zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 
685/2009 der Kommission ( 4 ) geändert. 

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß den 
in der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 vorgesehenen Re
geln und Modalitäten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die mit der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 für das Wirtschafts
jahr 2008/09 festgesetzten repräsentativen Preise und zusätzli
chen Zölle bei der Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 36 der 
Verordnung (EG) Nr. 945/2008 werden geändert und sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 6. August 2009 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 5. August 2009 

Für die Kommission 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Geänderte Beträge der ab dem 6. August 2009 geltenden repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle 
für Weißzucker, Rohzucker und die Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 95 

(EUR) 

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg 
Eigengewicht des Erzeugnisses 

Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht 
des Erzeugnisses 

1701 11 10 ( 1 ) 32,58 1,51 

1701 11 90 ( 1 ) 32,58 5,24 

1701 12 10 ( 1 ) 32,58 1,38 
1701 12 90 ( 1 ) 32,58 4,83 

1701 91 00 ( 2 ) 35,60 7,43 

1701 99 10 ( 2 ) 35,60 3,66 
1701 99 90 ( 2 ) 35,60 3,66 

1702 90 95 ( 3 ) 0,36 0,31 

( 1 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 2 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 3 ) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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II 

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden) 

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE 

KOMMISSION 

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 5. August 2009 

zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte 
Mitgliedstaaten bzw. Regionen von Mitgliedstaaten amtlich frei von Rinderbrucellose sind 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 6086) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/600/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, 

gestützt auf die Richtlinie 64/432/EWG vom 26. Juni 1964 zur 
Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemein
schaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen ( 1 ), ins
besondere auf Anhang A Kapitel II Nummer 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Richtlinie 64/432/EWG können Mitgliedstaa
ten bzw. Teile oder Regionen von Mitgliedstaaten in Be
zug auf die Rinderbestände amtlich als frei von Rinder
brucellose anerkannt werden, wenn sie bestimmte in der 
genannten Richtlinie festgelegte Bedingungen erfüllen. 

(2) Die Entscheidung 2003/467/EG der Kommission vom 
23. Juni 2003 zur Feststellung des amtlich anerkannt 
tuberkulose-, brucellose- und rinderleukosefreien Status 
bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen von Mitglied
staaten in Bezug auf die Rinderbestände ( 2 ) enthält die 
Listen der Mitgliedstaaten und der Regionen von Mit
gliedstaaten, die amtlich als frei von Rinderbrucellose an
erkannt sind. 

(3) Irland und Polen haben der Kommission jeweils für ihr 
gesamtes Hoheitsgebiet Unterlagen übermittelt, aus denen 
hervorgeht, dass alle Bedingungen der Richtlinie 
64/432/EWG erfüllt sind, damit die genannten Mitglied
staaten amtlich als von Rinderbrucellose freie Mitglied
staaten anerkannt werden können. 

(4) Die Auswertung der von Irland und Polen vorgelegten 
Unterlagen hat ergeben, dass das gesamte Hoheitsgebiet 
dieser Mitgliedstaaten amtlich als von Rinderbrucellose 
frei anerkannt werden sollte. 

(5) Portugal hat der Kommission für die Inseln Faial und 
Santa Maria in der autonomen Region Azoren Unterla
gen übermittelt, aus denen hervorgeht, dass die relevan
ten Bedingungen der Richtlinie 64/432/EWG erfüllt sind, 
damit die genannten Inseln amtlich als von Rinderbru
cellose freie Regionen Portugals anerkannt werden kön
nen. 

(6) Zudem hat Spanien der Kommission für die Provinzen 
Santa Cruz de Tenerife und Las Palmas Unterlagen über
mittelt, aus denen hervorgeht, dass die relevanten Bedin
gungen der Richtlinie 64/432/EWG erfüllt sind, damit die 
genannten Provinzen amtlich als von Rinderbrucellose 
freie Regionen Spaniens anerkannt werden können. 

(7) Die Auswertung der von Portugal und Spanien vorgeleg
ten Unterlagen hat ergeben, dass die betreffenden Inseln 
und Provinzen amtlich als von Rinderbrucellose freie Re
gionen dieser Mitgliedstaaten anerkannt werden sollten. 

(8) Die Entscheidung 2003/467/EG sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(9) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen 
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II der Entscheidung 2003/467/EG wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Entscheidung ge
ändert. 

Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 5. August 2009 

Für die Kommission 

Androulla VASSILIOU 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

Anhang II der Entscheidung 2003/467/EG erhält folgende Fassung: 

„ANHANG II 

KAPITEL 1 

Amtlich anerkannt brucellosefreie Mitgliedstaaten 

ISO-Code Mitgliedstaat 

BE Belgien 

CZ Tschechische Republik 

DK Dänemark 

DE Deutschland 

IE Irland 

FR Frankreich 

LU Luxemburg 

NL Niederlande 

AT Österreich 

PL Polen 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

FI Finnland 

SE Schweden 

KAPITEL 2 

Amtlich anerkannt brucellosefreie Regionen der Mitgliedstaaten 

In Italien: 

— Region Abruzzen: die Provinz Pescara; 

— Region Emilia-Romagna: die Provinzen Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio 
Emilia und Rimini; 

— Region Friaul-Julisch Venetien; 

— Region Latium: die Provinz Rieti; 

— Region Ligurien: die Provinzen Imperia und Savona; 

— Region Lombardei: die Provinzen Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantua, Mailand, Pavia, Sondrio 
und Varese; 

— Region Marken; 

— Region Piemont; 

— Region Apulien: die Provinz Brindisi; 

— Region Sardinien: die Provinzen Cagliari, Nuoro, Oristano und Sassari; 

— Region Toskana; 

— Region Trentino-Südtirol: die Provinzen Bozen und Trient; 

— Region Umbrien: die Provinzen Perugia und Terni; 

— Region Venetien.
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In Portugal: 

— Autonome Region Azoren: die Inseln Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico und Santa Maria. 

In Spanien: 

— Provinz Santa Cruz de Tenerife; 

— Provinz Las Palmas. 

Im Vereinigten Königreich: 

— Großbritannien: England, Schottland und Wales.“
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 

vom 5. August 2009 

zur Änderung von Anhang I der Entscheidung 2004/233/EG hinsichtlich der Deutschland 
betreffenden Einträge im Verzeichnis der Laboratorien, die zur Überprüfung der Wirksamkeit der 

Tollwutimpfung bei bestimmten als Haustiere gehaltenen Fleischfressern zugelassen sind 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 6105) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/601/EG) 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, 

gestützt auf die Entscheidung 2000/258/EG des Rates vom 
20. März 2000 zur Bestimmung eines spezifischen Instituts, 
das für die Aufstellung der Kriterien für die Normung der sero
logischen Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpf
stoffe verantwortlich ist ( 1 ), insbesondere auf Artikel 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Entscheidung 2000/258/EG wurde das Laborato
rium der Agence Française de Sécurité Sanitaire des Ali
ments de Nancy (das AFSSA-Laboratorium, Nancy), 
Frankreich, als spezifisches Institut bestimmt, das für 
die Aufstellung der Kriterien für die Normung der sero
logischen Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Toll
wutimpfstoffe verantwortlich ist. 

(2) Gemäß der genannten Entscheidung übermittelt das AFS
SA-Laboratorium, Nancy, der Kommission auch das Ver
zeichnis der Laboratorien in der Gemeinschaft, die für die 
Durchführung dieser serologischen Tests zugelassen wer
den sollen. Dementsprechend nimmt das AFSSA-Labora
torium, Nancy, die festgelegte Eignungsprüfung vor, um 
die Laboratorien vor ihrer Zulassung zur Durchführung 
der serologischen Tests zu beurteilen. 

(3) Mit der Entscheidung 2004/233/EG der Kommission 
vom 4. März 2004 zur Zulassung von Laboratorien 
zur Überprüfung der Wirksamkeit der Tollwutimpfung 
bei bestimmten als Haustiere gehaltenen Fleischfres
sern ( 2 ) wurde auf der Grundlage der vom AFSSA-Labo

ratorium, Nancy, übermittelten Ergebnisse der Eignungs
prüfungen ein Verzeichnis der zugelassenen Laboratorien 
in den Mitgliedstaaten festgelegt. 

(4) Deutschland hat hinsichtlich der Deutschland betreffen
den Einträge die Streichung eines Laboratoriums aus dem 
Verzeichnis der zugelassenen Laboratorien in Anhang I 
der Entscheidung 2004/233/EG beantragt. 

(5) Anhang I der Entscheidung 2004/233/EG sollte daher 
entsprechend geändert werden. 

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen 
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang I der Entscheidung 2004/233/EG wird der Deutsch
land betreffende Eintrag Nummer 3 gestrichen. 

Artikel 2 

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 5. August 2009 

Für die Kommission 

Androulla VASSILIOU 
Mitglied der Kommission
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 649/2009 der Kommission vom 23. Juli 2009 zur Anpassung bestimmter 
Fangquoten für 2009 im Rahmen der jahresübergreifenden Verwaltung der TAC und Quoten 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 192 vom 24. Juli 2009) 

Seite 22, Anhang I, Tabelle, Spalte „Angepasste Quote 2009“ betreffend „ESP, ALF/3X14-, Kaiserbarsch“: 

anstatt: „74“ 

muss es heißen: „76“.
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